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I. Allgemeine Hinweise 
 Einführung des automatisierten Mahnverfahrens 

Ab 1. Oktober 1982 ist die maschinelle Bearbeitung der gerichtlichen 
Mahnverfahren in der Bundesrepublik Deutschland stufenweise in allen 
Bundesländern aufgrund von Landesverordnungen (§ 703 c Absatz 3 
ZPO) eingeführt worden. 

Seither hat sich die maschinelle Bearbeitung zu einem anerkannten und 
bewährten Verfahren entwickelt, mit dem bis auf die unter Ziff. 7 genann-
ten Ausnahmen alle deutschen Mahnverfahren nach der ZPO bearbeitet 
werden.  

Mit dem automatisierten Mahnverfahren erbringen die Justizverwaltungen 
einen Beitrag zur modernen und bürgerfreundlichen Dienstleistung. Dazu 
gehört auch die vorliegende Broschüre, mit der der rechtsuchenden Be-
völkerung der Verfahrensablauf erläutert und eine Hilfestellung für die Ein-
reichung von Anträgen gegeben werden soll. 

Seit dem 1. Januar 2009 ist die automatisierte Bearbeitung in allen Bun-
desländern unter Zuweisung auf zentrale Mahngerichte  

(s. Ziff. 2) unbeschränkt eingeführt. Nähere Einzelheiten sind bei der je-
weiligen Landesjustizverwaltung oder bei den Amtsgerichten zu erfahren 
(s. dazu auch Übersicht Anhang 4, Seite 118). 

Die Anträge können im elektronischen Datenaustausch (EGVP, beA, beN, 
beBPo, DE-Mail) gestellt werden, aber auch ein Barcode-Antrag über das 
online-Mahnverfahren wird angeboten. Ebenso kann ein Antrag unter Nut-
zung der elektronischen Identität des Personalausweises (eID – nPA) ge-
stellt werden.  

Selbstverständlich ist es auch noch möglich, Anträge auf Formularen zu 
stellen. Dann sind besondere Formulare vorgeschrieben und zwingend zu 
verwenden. 

 

 Zuständige Mahngerichte 

Antragsteller mit Sitz bzw. Wohnsitz in Deutschland müssen Mahnver-
fahren bei folgenden Gerichten beantragen: 
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Sitz/Wohnsitz in zuständiges Gericht 
 

 Baden-Württemberg Amtsgericht Stuttgart 
 - Mahngericht - 
70154 Stuttgart 

 

 Bayern Amtsgericht Coburg 
 - Zentrales Mahngericht - 
96441 Coburg 

 

 Berlin und Brandenburg Amtsgericht Wedding 
– Zentrales Mahngericht Berlin-Branden-
burg – 
13343 Berlin 

 

 Bremen Amtsgericht Bremen 
28184 Bremen 

 

 Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Amtsgericht Hamburg-Altona - Gemein-
sames Mahngericht der Länder Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern - 
22765 Hamburg 

 

  Hessen Amtsgericht Hünfeld 
36084 Hünfeld 

 

  Niedersachsen 

 

Amtsgericht Uelzen 
Postfach 1363  
29503 Uelzen 

 

  Nordrhein-Westfalen 

 OLG-Bezirke Hamm, Düsseldorf 

 
Amtsgericht Hagen 
- Zentrale Mahnabteilung - 
58081 Hagen 

 

  OLG-Bezirk Köln Amtsgericht Euskirchen 
- Zentrale Mahnabteilung - 
53878 Euskirchen 

 

 Rheinland-Pfalz und Saarland Amtsgericht Mayen  
- Zentrales Mahngericht der Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland - 
56723 Mayen 

 

 Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Amtsgericht Aschersleben 
Gemeinsames Mahngericht der Länder 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
Lehrter Straße 15 
39418 Staßfurt 

 

 Schleswig-Holstein  Amtsgericht Schleswig 
Postfach 1170 
24821 Schleswig 

 

Bei der Geltendmachung von Zahlungsansprüchen, bei denen die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer Antragstellerin ist, richtet sich die 
Zuständigkeit nach der Lage des Wohnungseigentums.  
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Eine besondere Zuständigkeit gilt für Antragsteller mit Sitz/Wohnsitz im 
Ausland und bei Auslandszustellung, s. Seite 15.  

Wird der Antrag bei einem anderen als dem jeweils zuständigen Gericht 
eingereicht, so kann ihn dieses Gericht an das zuständige Amtsgericht 
weiterleiten. Rechtliche, insbesondere fristwahrende Wirkung hat ein An-
trag erst, wenn er bei dem zuständigen Amtsgericht eingeht. Anträge kön-
nen auch gemäß §§ 702 Abs.  1, 129 a ZPO zu Protokoll der Geschäfts-
stelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden. 

Besondere Verfahrensvorschriften gelten für Verfahren, in denen der An-
tragsgegner unter das NATO-Truppenstatut fällt, s. Seite 15. 

Bei Ansprüchen aus einem Arbeitsverhältnis sind die Arbeitsgerichte zu-
ständig. Das arbeitsgerichtliche Mahnverfahren weicht in etlichen Punkten 
wesentlich vom zivilprozessualen Mahnverfahren ab. Diese Broschüre 
gilt nicht für das arbeitsgerichtliche Verfahren. Bei Fragen zum ar-
beitsgerichtlichen Mahnverfahren wenden Sie sich deshalb bitte an das 
für Sie zuständige Arbeitsgericht.  

Für grenzüberschreitenden Geltendmachung von Forderungen gibt es 
auch das europäische Mahnverfahren (Verordnung (EG) Nr. 1896/2006, 
§§ 1087 ff. ZPO), welches nur in diesen Fällen und alternativ zum deut-
schen Mahnverfahren mit Auslandsbezug (s. Ziff 6. bzw. 7) gewählt wer-
den kann. Das europäische Mahnverfahren ist in Deutschland dem Amts-
gericht Wedding in Berlin zugewiesen worden. Dabei handelt es sich 
um ein eigenständiges Verfahren mit eigenen Formularen, welches nicht 
Gegenstand der vorliegenden Broschüre ist. 

 

 Erstellen und Übermitteln der Anträge 

3.1 Erstellen 

a) Online-Mahnantrag, Antragstellung über das Internet 

Anträge auf Erlass eines Mahnbescheids können mit einem interak-
tiven Antragsformular unmittelbar in eine Web-Anwendung eingege-
ben werden. Hierbei erfolgt bereits eine umfangreiche Plausibilitäts-
prüfung. Die Antragsdaten können dann  

• auf weißes Papier gedruckt werden (Umsetzung der Antragsda-
ten in einen Barcode-Ausdruck),  
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• aus der Anwendung heraus elektronisch übermittelt werden 
(„Versand per Internet“) oder  
 

• zur späteren Übermittlung (vgl. unten) per Download lokal abge-
speichert werden.  

Alle drei Antragsformen erfüllen die Anforderungen eines nur ma-
schinell lesbaren Antrags (§ 702 Abs. 2 ZPO). 

Der Zugang zu diesem kostenlosen online-Angebot ist über 
www.online-mahnantrag.de, über die Internetportale der Mahnge-
richte (www.mahngerichte.de) und Landesjustizverwaltungen / Ge-
richte (s. Anhang 5) sowie über das Justizportal des Bundes und der 
Länder www.justiz.de, dort unter „Onlinedienste“ und „Mahnverfah-
ren“ möglich. 

Eine Kennziffer (vgl. Seite 59) benötigt der Nutzer nicht, eine vor-
handene Kennziffer kann aber verwendet werden. 

 

b) Branchensoftware 

Viele Hersteller von Anwalts- oder Buchhaltungssoftware bieten für 
Ihre Produkte ein Modul an, mit dem aus dem Datenbestand des 
Nutzers heraus Anträge für das Mahnverfahren erstellt werden kön-
nen. Eine Liste der Hersteller finden Sie unter www.mahnge-
richte.de/verzeichnisse/softwarehersteller. 

In der Regel wird ein Datensatz erstellt, der die Anforderungen an 
einen maschinell lesbaren Antrag erfüllt und der elektronisch bei Ge-
richt eingereicht werden kann (vgl. unten).   

Der Nutzer benötigt eine Kennziffer (vgl. Seite 59). 

 

c) Antragstellung mit vorgeschriebenen Formularen 

Wer weder das Online-Portal noch eine Branchensoftware nutzen 
möchte oder kann, kann selbstverständlich Anträge auf Formularen 
stellen. Dies gilt jedoch nicht für Rechtsanwälte und registrierte 
Inkassodienstleister. Für diese gilt die Verpflichtung zur Einrei-
chung maschinell lesbarer Anträge, vgl. § 702 Abs. 2 ZPO.    

https://www.mahngerichte.de/verzeichnisse/softwarehersteller
https://www.mahngerichte.de/verzeichnisse/softwarehersteller
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In der Verordnung des Bundesministers der Justiz zur Einführung 
von Formularen für das Mahnverfahren bei Gerichten, die das Ver-
fahren maschinell bearbeiten vom 6.6.1978 (BGBl. I S. 705), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 
27.07.2001 (BGBl I S. 1887) und die Bekanntmachung des BMJV 
vom 29. Januar 2018 (veröffentlicht im Bundesanzeiger vom 1. Feb-
ruar 2018), sind besondere Formulare für die Verwendung bei ma-
schineller Bearbeitung eingeführt (§ 703 c Abs. 2 ZPO). 

Bedient sich ein Antragsteller nicht des Formulars, das für den An-
trag auf Erlass eines Mahnbescheids eingeführt1 ist, verwendet er 
z.B. ein nicht mehr gültiges Formular, einen Formularsatz für das 
arbeitsgerichtliche Mahnverfahren oder wird der Antrag per Telefax 
oder auf einer Kopie/Durchschrift gestellt, so muss sein Antrag nach 
§§ 691 Abs.  1, 703 c Abs.  2 ZPO zurückgewiesen werden. Das-
selbe gilt hinsichtlich der Formulare für Folgeanträge, die im Laufe 
des Verfahrens gestellt werden. 

Zu den Ausnahmen (§ 703 c Abs.  1 Nr. 3 und 4 ZPO) vgl. Ziff. 6 und 
7 ab Seite 15. 

Die Verwendung des in der Verordnung vorgesehenen Wider-
spruchsformulars empfiehlt sich im Interesse rascherer Bearbeitung, 
ist jedoch keine Zulässigkeitsvoraussetzung des Widerspruchs (vgl. 
§ 692 Abs. 1 Nr. 5 ZPO). 

Die Formulare sind jeweils mit Ausfüllhinweisen versehen. Die Hin-
weise zum Mahnbescheidsantrag befinden sich bei den im Handel 
erhältlichen Formularen gewöhnlich auf einem Beiblatt oder auf der 
Rückseite. 

Eine Kennziffer (vgl. Seite 59) benötigt der Nutzer nicht, eine vor-
handene Kennziffer kann aber verwendet werden. 

 

                                      
1 Verbindliche Auskünfte geben die Gerichte (siehe Anhang 4, S. 118) und die Koordinierungsstelle für das automatisierte ge-
richtliche Mahnverfahren beim Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg, Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart 
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d) Antragstellung mit eID des Personalausweises 

Nach § 702 Abs. 2 ZPO können Anträge signaturfrei unter Verwen-
dung des elektronischen Identitätsnachweises des Personalauswei-
ses oder des elektronischen Aufenthaltstitels gestellt werden. 

Diese Sonderform der Antragstellung ist aus Gründen der Datenin-
tegrität ausschließlich über www.online-mahnantrag.de zulässig. 
Dort ist die Option „Antragstellung unter Nutzung des neuen Per-
sonalausweises“ zu wählen und den Anweisungen der Anwendung 
zu folgen. 

 

3.2 Übermittlung 

a) Barcodeantrag und Formularantrag 

Der Barcodeantrag, der immer aus einem zu unterschreibenden An-
schreiben an das Gericht, einer Darstellung der Antragsdaten in 
Klarschrift und einem Barcode-Ausdruck besteht, ist per Post an das 
Gericht zu übersenden. Dasselbe gilt für den Formularantrag. Eine 
Übermittlung des Antrags per Fax oder als E-Mail-Anhang kann 
dazu führen, dass der Antrag nicht mehr maschinell gelesen werden 
kann, Verfahrensverzögerungen bis hin zur Zurückweisung des 
Antrags können die Folge sein. 

Ein Muster des Barcodeantrags ist auf den Seiten 91 ff. dargestellt. 
 
Solange Rechtsanwälte nicht zur elektronischen Einreichung ver-
pflichtet sind bzw. in den Fällen vorübergehender Nichterreichbar-
keit nach § 130 d ZPO darf der Anwalt diese Form der Antragstellung 
nutzen. 

 

b) Versand Online 

Eine Antragsdatei, die mit dem Online-Mahnantrag erstellt und her-
untergeladen oder mit einer Branchensoftware erstellt wurde kann 
elektronisch an das Gericht übermittelt werden. Dazu stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 

• elektronische Gerichts- u. Verwaltungspostfach (EGVP), 

http://www.online-mahnantrag.de/
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• besondere elektronische Postfächer (beA, beN, beBPo usw.) 
und  
 

• DE-Mail.  

Die Übermittlung per einfacher E-Mail ist unzulässig. 

 

b1) EGVP 

Das EGVP steht als Infrastruktur dauerhaft zur Verfügung. Für die 
Kommunikation stehen die Produkte Governikus Communicator 
Justiz-Edition, EGVP-Enterprise oder jede andere OSCI-konforme 
Komponente zur Verfügung.  

An den Antragsversand sind aber Sicherheitserfordernisse geknüpft 
(§ 702 Abs. 2 ZPO), z.B. Verschlüsselung der Daten und Verwen-
dung einer qualifizierten, digitalen Signatur. Der Anwender benötigt 
für diesen Fall daher eine signaturgesetzkonforme Signaturkarte 
und ein Chipkartenlesegerät.  

 

b2) beA, beN, beBPo 

Ist der Anwalt am beA angemeldet und stößt er die Übermittlung an, 
wird keine qualifizierte digitale Signatur benötigt, § 130a Abs. 4 ZPO. 
Wird die Übermittlung dagegen mit einem anderen Anmeldeniveau, 
als dem des Anwalts angestoßen, ist eine qualifizierte digitale Sig-
natur nötig. Dasselbe gilt für das beN. 

Beim Versand aus dem beBPo ist grundsätzlich keine qualifizierte 
Signatur nötig. 

 

b3) DE-Mail 

Der Absender muss die Option „absenderbestätigte DE-Mail“ wäh-
len. Anderenfalls benötigt er eine qualifizierte elektronische Signa-
tur. 
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 Geschäftsnummer 

Im automatisierten Mahnverfahren besteht die vom Amtsgericht verge-
bene Geschäftsnummer aus elf Ziffern, z.B.: 21-0695228-0-6 

21 -0695228 -0 -6 
Jahres- 
angabe 

siebenstellige fortlaufende 
Nummer 

Kennzeichnung des betroffenen 
Antragsgegners (0, wenn nur ein 
Antragsgegner vorhanden ist) 

Prüfziffer zur Vermei-
dung von Erfassungs-
fehlern 

 

Bei mehreren Antragsgegnern lautet die Geschäftsnummer z.B.: 

21-0395078-1-4 für den ersten Antragsgegner, 
21-0395078-2-2 für den zweiten Antragsgegner, usw. 

Aus internen Gründen können der Geschäftsnummer Buchstaben ange-
fügt sein; ist ein "N" angefügt, handelt es sich um ein Verfahren, das von 
der maschinellen Bearbeitung ausgenommen ist.  

Beispiel: 21-0286881-03-N 

Näheres hierzu Kapitel III-1 ”Nicht-EDV-Fälle”. 

In Verfahren, die von der maschinellen Bearbeitung ausgenommen sind 
(mit Auslandszustellung oder nach dem NATO-Truppenstatut), können 
andere Aktenzeichen verwendet werden. 

 

 Kosten 

Die Gerichtskosten und die Rechtsanwaltsvergütung für den Mahn- und 
Vollstreckungsbescheid werden vom Mahngericht maschinell berechnet 
und in den Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheid aufgenommen. 

Der Antragsteller braucht daher diese Kosten nicht auszurechnen und in 
den Antrag einzutragen. Dies gilt nicht für die vorgerichtlichen Rechtsan-
waltskosten und die hieraus auf die Rechtsanwaltsgebühr anzurechnen-
den Gebührenteile. Für diese ist eine explizite Angabe erforderlich. 

Für das Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids wird 
eine Verfahrensgebühr erhoben. Das hat u.a. zur Folge, dass für jeden 
MB-Antrag die Gebühr erhoben wird, also auch dann, wenn der Antrag 
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zurückgenommen wird oder das Verfahren aus anderen Gründen nicht 
zum Mahnbescheid führt. In diesen Fällen wird eine gesonderte Kosten-
rechnung erstellt. 

Zustellungsauslagen werden - neben der Verfahrensgebühr - im Regelfall 
nicht erhoben. 

Ausnahme: 
Fallen in einem Mahnverfahren mehr als 10 Zustellungen an, werden die 
darüber hinausgehenden Zustellungsauslagen angesetzt. 

Bei der Rechtsanwalts- und Rechtsbeistandsvergütung braucht der Pro-
zessbevollmächtigte des Antragstellers nur noch von der Pauschale (Nr. 
7002 VV RVG) abweichende Auslagen im Antrag anzugeben. Die Mehr-
wertsteuer auf die Gebühr und die Auslagen werden jedoch nur noch dann 
in den Mahnbescheid bzw. Vollstreckungsbescheid aufgenommen, wenn 
der Prozessbevollmächtigte erklärt hat, dass der Antragsteller nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist. Entsprechende Erklärungen ermöglichen 
der Online-Mahnantrag bzw. die eingesetzte Branchensoftware.  

Für den Erlass des Mahnbescheids entfällt im maschinellen Mahnverfah-
ren das Erfordernis, einen Vorschuss auf die Gerichtskosten zu leisten (§ 
12 Abs. 3 GKG). 

Auf dem Antrag sind daher keine Freistempel anzubringen; auch SEPA-
Mandate o.Ä. über die Gerichtskosten sind dem Antrag nicht beizufügen. 

Zur Höhe der Gebühr siehe Anhang 1, Seite 115. 

Wie in jedem gerichtlichen Verfahren besteht auch im Mahnverfahren die 
Möglichkeit, dem Antragsteller, der nach seinen persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum 
Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe 
(PKH) zu gewähren. In diesen Fällen ist dem Antrag auf Erlass eines 
Mahnbescheids der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beizu-
fügen. Ein Formular hierfür ist bei jedem Amtsgericht oder im Internet un-
ter justiz.de/service/formular/index.php erhältlich. Ferner sind geeignete 
Belege (Einkommens- und Belastungsnachweise) beizufügen. 
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 Antragsteller mit Sitz/Wohnsitz im Ausland 

Für Antragsteller mit dem Sitz oder Wohnsitz außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland ist das Amtsgericht Wedding in 13343 Berlin ausschließ-
lich zuständig (§ 689 Abs. 2 Satz 2 ZPO). 

Ergänzender Hinweis: 
Für bestimmte Forderungen ist neben dem in dieser Broschüre beschrie-
benen nationalen Mahnverfahren auch das europäische Mahnverfahren 
zulässig. Näheres hierzu finden Sie unter www.berlin.de/ag-wedding unter 
der Rubrik „Europäisches Mahngericht Deutschland“. In solchen Fällen 
grenzüberschreitender Mahnverfahren kann der Antragsteller nach seiner 
freien Wahl, entweder ein maschinelles, nationales Mahnverfahren oder 
ein europäisches Mahnverfahren durchzuführen. 

 

 Zustellung (an Antragsgegner) im Ausland oder nach 
dem NATO-Truppenstatut 

Mahnverfahren werden nicht maschinell bearbeitet, wenn der Mahnbe-
scheid im Ausland oder nach den Vorschriften des NATO-Truppenstatuts 
an Angehörige der Stationierungsstreitkräfte in der Bundesrepublik zuge-
stellt werden muss. Die Konzentration der Zuständigkeit auf die zentralen 
Mahngerichte gilt gleichwohl auch in diesen Fällen.  

Hat der Antragsgegner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so 
richtet sich die Zuständigkeit für das Mahnverfahren nicht nach dem Sitz 
oder Wohnsitz des Antragstellers, sondern nach dem Amtsgericht, das für 
ein streitiges Verfahren zuständig sein würde (§ 703 d Abs. 2 ZPO); der 
Mahnbescheid muss dann bei dem Mahngericht beantragt werden, in des-
sen Bezirk dieses Gericht liegt.  

Unabhängig von der gerichtlichen Zuständigkeit findet bei erforderlicher 
Zustellung des Mahnbescheids im Ausland das Mahnverfahren nur statt, 
soweit das Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. November 2015 (BGBl. I S. 2146) 
und das Auslandsunterhaltsgesetz vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 
2018) geändert worden ist, dies vorsehen oder die Zustellung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen soll, § 688 Abs. 3 ZPO. 
Nähere Auskünfte erteilen die Mahngerichte.  
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Da diese Verfahren bei den Amtsgerichten nicht maschinell bearbeitet 
werden, gelten die zusammengestellten Besonderheiten maschineller Be-
arbeitung nicht. Besonders zu beachten ist: 

• Da für diese Verfahren keine besonderen Formulare entspr. § 703 c 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 ZPO eingeführt sind, können auch, müssen aber 
nicht die zugelassenen Antragsformen für das automatisierte Mahn-
verfahren verwendet werden. Insbesondere gilt die Nutzungsver-
pflichtung für die rechtsberatenden Berufe für diese Fälle nicht. 
 

• Die Vorschusspflicht bleibt bestehen (§ 12 Abs. 3 GKG) und er-
streckt sich gegebenenfalls auch auf Übersetzungskosten, Prü-
fungsgebühren und Auslagen für die Durchführung der Zustellungen 
im Ausland.  
 

• Die Verfahren erhalten das für herkömmliche Bearbeitung vorgese-
hene "B-Aktenzeichen". 

 

 Zulässige Formulare 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids (grün) in der Fassung vom 
01.07.2017. Die Fassung „01.06.2010“ darf bis auf Weiteres noch verwen-
det werden, ältere Formularfassungen sind nicht mehr zulässig.  

Rechtsanwälte und registrierte Inkassodienstleister dürfen Anträge auf Er-
lass eines Mahnbescheids nur noch in maschinell lesbarer Form stellen. 
Zulässige Antragsformen s. unten und Seiten 65 ff dieser Broschüre. 

 



- 17 - 
 

II. Ablauf des Verfahrens 
Die folgende Darstellung der Besonderheiten im Ablauf des maschinellen 
Verfahrens zeigt zunächst den Online-Mahnantrag, orientiert sich im wei-
teren Verlauf an den durch die Verordnung des Bundesministers der Justiz 
- auch bezüglich Format und Farben - festgelegten Formularen (s. oben). 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den 
Formularen um Belege handelt, die ohne vorherige Sichtprüfung zur Er-
fassung gelangen oder maschinell gelesen werden. 

 

 Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 

a) Online-Mahnantrag 

Anträge auf Erlass eines Mahnbescheids können mit einem interak-
tiven Antragsformular unter www.online-mahnantrag.de unmittel-
bar online erfasst werden. Die Anwendung, die von den Justizver-
waltungen der Länder herausgegeben und ständig aktualisiert wird, 
leitet den Benutzer Schritt für Schritt durch alle Eingaben, die zur 
Erstellung eines Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids notwen-
dig sind. Hierbei erfolgt bereits eine umfangreiche Plausibilitätsprü-
fung. 

Die Antragsdaten können dann entweder auf weißes Papier (Umset-
zung der Antragsdaten in einen Barcode-Ausdruck) gedruckt oder 
elektronisch übermittelt werden („Versand per Internet“). Beide An-
tragsformen erfüllen die Anforderungen eines nur maschinell lesba-
ren Antrags (§ 702 Abs. 2 ZPO). 

Der per Post dem Gericht zu übersendende „Barcode-Antrag“ be-
steht immer aus einem zu unterschreibenden Anschreiben an das 
Gericht, einer Darstellung der Antragsdaten in Klarschrift und einem 
Barcode-Ausdruck, s. dazu Muster auf den Seiten 97 ff. 

Beim Druck des Barcode-Antrags sind bestimmte Anforderungen zu 
beachten. So soll Papier in handelsüblicher Stärke (80 g/m2) ver-
wendet werden, es soll kein Farbdruck eingesetzt werden, es soll 
kein Eco-Druck verwendet werden, dem Barcode-Antrag darf kein 
Doppel beigefügt werden, usw. Diese und weitere Anforderungen 
sind auf der Internetseite unter der Rubrik „drucken/signieren - Bar-
code - Hinweise zum Barcode-Druck“ detailliert beschrieben. 
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Bei einem Antragsversand per Internet sind an die elektronische 
Übermittlung besondere Sicherheitserfordernisse geknüpft (§ 702 
Abs. 2 Satz 4 ZPO), z.B. Verschlüsselung der Daten und Verwen-
dung der qualifizierten digitalen Signatur. 

Der Zugang zu diesem online-Angebot ist auch über die Internetpor-
tale der Mahngerichte (www.mahngerichte.de) und Landesjustizver-
waltungen / Gerichte (s. Anhang 5) sowie über das Justizportal des 
Bundes und der Länder www.justiz.de, dort unter „Onlinedienste“ 
und „Mahnverfahren“, möglich. 

Zur Nutzung des Online-Mahnantrags ist eine Kennziffer nicht nötig, 
eine vorhandene kann aber genutzt werden. 

 

b) Verwendung des Formulars «Antrag auf Erlass eines Mahnbe-
scheids» 

Das Formular ist im Format DIN A4 (oder DIN A4-ähnlich) zweiseitig; 
die Farbe ist grün. Das Formular ist im Handel in unterschiedlichen 
Formaten erhältlich.  

Zu dem Antrag ist ein besonderes Hinweisblatt (Ausfüllhinweise) er-
hältlich. 

Muster (verkleinerte Darstellung): Seiten 20 und 21. 

 

c) Form des Formulars 

Der Antrag ist lediglich in einfacher Fertigung einzureichen (grünes 
Exemplar - das graue Exemplar ist, soweit vorhanden, als Durch-
schrift für die eigenen Akten vorgesehen). 

Es darf in jedem Fall nur ein Antragsformular verwendet werden, 
also auch dann, wenn sich der Antrag gegen mehrere Antragsgeg-
ner richtet. 

Die im Formular vorgesehenen Angaben entsprechen den gesetzli-
chen Erfordernissen. Darüber hinausgehende Angaben können im 
automatisierten Verfahren nicht berücksichtigt werden: 



- 19 - 
 

Fügen Sie deshalb dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 
keine Beweismittel (z.B. Belege, Mahnschreiben etc.) bei!  Diese 
müssten ungeprüft zurückgesandt werden. 

Ausfüllbeispiele finden Sie in Teil IV ab Seite 95. 

Falls für einzelne Angaben der vorgesehene Platz nicht ausreicht 
(z.B., wenn mehr als zwei natürliche Personen als Antragsgegner 
vorhanden sind), ist für die nicht unterzubringenden Angaben ein ge-
sondertes, nicht farbiges Blatt an das Formular anzuheften (vgl. 
hierzu Hinweise zum Formular für den Antrag auf Erlass eines 
Mahnbescheids). 

Die Mahngerichte stellen zum Teil zu diesem Zweck ein „Ergän-
zungsblatt” zur Verfügung, das in der Reihenfolge und Systematik 
dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids entspricht. Es sind nur 
diese Ergänzungsblätter zu verwenden. 

  



Gesetzlicher Vertreter (auch weiterer)
Nr. der Spalte, in der der Vertretene bezeichnet ist

Stellung

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Gesetzlicher Vertreter
Nr. der Spalte, in der der Vertretene bezeichnet ist

Stellung (z. B. Geschäftsführer, Vater, Mutter, Vormund)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Gesetzlicher Vertreter
Nr. der Spalte, in der der Vertretene bezeichnet ist

Stellung (z. B. Geschäftsführer, Vater, Mutter, Vormund)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Gesetzlicher Vertreter (auch weiterer)
Nr. der Spalte, in der der Vertretene bezeichnet ist

Stellung

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

3 = nur eingetragener Kaufmann    4 = nur GmbH u. Co KG   sonst Rechtsform:

 Spalte 3

Vollständige Bezeichnung

Fortsetzung von Zeile 9

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Nur eingetragener Kaufmann, juristische Person usw.

3 = nur eingetragener Kaufmann    4 = nur GmbH u. Co KG   sonst Rechtsform:

 Spalte 3

Vollständige Bezeichnung

Fortsetzung von Zeile 24

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Nur eingetragener Kaufmann, juristische Person usw.

Antragsteller

1 = Herr
2 = Frau

 Spalte 1

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Antragsgegner

1 = Herr
2 = Frau

 Spalte 1

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Bei mehreren Antragstellern:  Es wird versichert, dass der in Spalte 1 Bezeichnete 
bevollmächtigt ist, die weiteren zu vertreten.

Weiterer Antragsteller
1 = Herr
2 = Frau

 Spalte 2

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Antragsgegner sind Gesamtschuldner

Weiterer Antragsgegner
1 = Herr
2 = Frau

 Spalte 2

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Rechtsform, z.B. GmbH, AG, OHG, KG

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Rechtsform, z.B. GmbH, AG, OHG, KG

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Fassung 01. 07. 2017 Bitte die nächste Vordruckseite beachten!E
M

A
1
 /

1
B

W
E

M
A

1
 /

1
R

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids
Datum des Antrags

C

Raum für Vermerke des Gerichts

– Nicht verwendbar für Rechtsanwälte und registrierte Inkassodienstleister –

Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise!

Falls der Antragsgegner unter das Zusatzabkommen zum
NATO-Truppenstatut fällt, bitte Ausfüllhinweise beachten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zeilen-
Nummer



Postleitzahl Ort als Zusatz bei Katalog-Nr. 17, 19, 20, 90 Ausl. Kz.

Früherer Gläubiger – Vor- und Nachname, Firma (Kurzbezeichnung) Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Sonstiger Anspruch – nur ausfüllen, wenn im Katalog nicht vorhanden – mit Vertrags-/Lieferdatum/Zeitraum vom . . . bis . . .

Nur bei Abtretung oder Forderungsübergang:

Ein streitiges Verfahren wäre durchzuführen vor dem

Fassung 01. 07. 2017

E
M

A
1
  

/2
B

W
E

M
A

1
 /

2
R

Bezeichnung des Anspruchs

Katalog-
Nr.

Rechnung/Aufstellung/Vertrag
oder ähnliche Bezeichnung

Nr. der Rechng./des Kontos u. dgl. Datum bzw. Zeitraum (TT.MM.JJ) Betrag EUR

vom bis

Zeilen-Nr. der

Hauptforderung Zinssatz %
oder %-Punkte über
Basiszinssatz

1 = jährl.
2 = mtl.
3 = tägl.

Betrag EUR nur angeben,
wenn abweichend vom
Hauptforderungsbetrag.

Ab Zustellung des Mahnbescheids,
wenn kein Datum angegeben.

ab oder vom bis

-Vertrag

Vertragsart als Zusatz bei Katalog-Nr. 28

Datum

Seit diesem Datum ist die Forderung an den 
Antragsteller abgetreten/auf ihn übergegangen.

vom bis Betrag EURFortsetzung von Zeile 36

vom bis Betrag EUR

Gemäß dem Antragsgegner mitgeteilter Berechnung für die Zeit
Vordruck/Porto
Betrag EUR

Sonstige Auslagen
Betrag EUR Bezeichnung

Mahnkosten
Betrag EUR

Auskünfte
Betrag EUR

Bankrücklastkosten
Betrag EUR

Inkassokosten
Betrag EUR

Anwaltsvergütung
für vorgerichtl. 
Tätigkeit
Betrag EUR

Sonstige Nebenforderung
Betrag EUR Bezeichnung

1 = Amtsgericht
2 = Landgericht
3 = Landgericht – KfH
6 = Amtsgericht – Familiengericht
8 = Sozialgericht

3 = Rechtsbeistand
4 = Herr, Frau
9 = Verbraucherzentrale, -verband

Im Falle eines Wider-
spruchs beantrage ich
die Durchführung des
streitigen Verfahrens.

Der Antragsteller ist
nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt.

Postleitzahl Ort 

in

Prozessbevollmächtigter des Antragstellers

Vor- und Nachname/Bezeichnung

Straße, Hausnummer – bitte kein Postfach! –

IBAN 

Bei Rechtsbeistand:

Anstelle der Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV RVG)

werden die nebenstehenden Auslagen verlangt,

deren Richtigkeit versichert wird.

Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichere ich.

Betrag EUR

Postleitzahl Ort Ausl. Kz.

Von Kreditgebern (auch Zessionar) zusätzlich zu machende Angaben bei Anspruch aus Verbraucherdarlehensvertrag (§§ 491 ff BGB):
Zeilen-Nr. der
Hauptforderung

Vertragsdatum
Effektiver
Jahreszins

Zeilen-Nr. der
Hauptforderung

Vertragsdatum
Effektiver
Jahreszins

Zeilen-Nr. der
Hauptforderung

Vertragsdatum
Effektiver
Jahreszins

Geschäftszeichen des Antragstellers/Prozessbevollmächtigten

Unterschrift des Antragstellers/Vertreters/Prozessbevollmächtigten

Ich erkläre, dass der Anspruch von einer Gegenleistung abhängt,

die bereits erbracht wurde oder nicht von einer Gegenleistung abhängt.

Ich beantrage, einen Mahnbescheid zu erlassen und in
diesen die Kosten des Verfahrens aufzunehmen.

70154 Stuttgart

An das
Amtsgericht Stuttgart
– Zentrales Mahngericht –

Postleitzahl, Ort

IIa. Laufende Zinsen

I. Hauptforderung – siehe Katalog in den Hinweisen –

IIb. Ausgerechnete Zinsen III. Auslagen des Antragstellers für dieses Verfahren

IV. Andere Nebenforderungen

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Zeilen-
Nummer



Hinweise zum Vordruck für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids (Ausfüllhinweise)
Rechtsanwälte und registrierte Inkassodienstleister dürfen diesen Vordruck nicht verwenden (§ 702 Abs. 2 ZPO). 

Im gerichtlichen Mahnverfahren können Sie schnell und einfach einen Vollstreckungstitel (Vollstreckungsbescheid) über eine 
Geld forderung erwirken, wenn Einwendungen Ihres Antragsgegners nicht zu erwarten sind. Bevor Sie einen Mahnbescheid be-
antragen, sollten Sie prüfen, ob Sie dem Antragsgegner Ihre Forderungen in klarer, übersichtlicher Form in Rechnung gestellt 
haben. Holen Sie dies nötigenfalls nach. Sonst könnte der Antragsgegner dem Mahnbescheid allein deshalb widersprechen, 
weil er nicht nach prüfen kann, welche Beträge für welche Leistungen im Einzelnen Sie von ihm verlangen.

Die im Vordruck vorgesehenen Angaben entsprechen den gesetzlichen Erfor-
der nissen. Nähere Angaben können im automatisierten Verfahren nicht berück-
sichtigt werden: Fügen Sie deshalb dem Antrag auf Erlass eines Mahnbe-
scheids keine Beweismittel (z.B. Belege) bei, sie müssten Ihnen ungeprüft 
zurück gesandt werden. 

Wenn der im Vordruck vorgesehene Raum nicht ausreicht, können Sie weitere 
Antragsteller, Antragsgegner, gesetzliche Vertreter, Hauptforderungen, Zinsen, 
Nebenforderungen und Prozessgerichte bei mehreren Antragsgegnern sowie 
 einen Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners auf einem gesonderten 
Blatt aufführen. Machen Sie die Angaben in der Reihenfolge und Systematik 
des Vordrucks und verwenden Sie bitte zur jeweiligen Kennzeichnung die im 
Vor druck enthaltenen Abschnittsüberschriften. Ergänzungsblatt mit dem Vor-
druck bitte fest verbinden. 

Antragsteller, Antragsgegner (Zeilen 2 bis 31, 49)
In den mit Spalte 1 und 2 überschriebenen Feldern können jeweils zwei natür li-
che Personen (Herr, Frau) als Antragsteller (Zeilen 3 bis 7) bzw. Antragsgeg ner 
 (Zeilen 18 bis 22) bezeichnet werden. Das mit Spalte 3 überschriebene Feld 
ist der Bezeichnung von Firmen, juristischen Personen u. dgl. als Antragsteller 
 (Zeilen 8 bis 11) bzw. Antragsgegner (Zeilen 23 bis 26) vorbehalten. Ist für den 
Antragsteller eine Kennziffer erteilt worden, ist diese in Zeile 9 einzutragen. Wei-
tere Angaben zum Antragsteller dürfen in diesem Fall nicht gemacht wer den. 

Nur für Ehegatten: Bei gleichem Namen und gleicher Anschrift genügen zur 
Bezeichnung des anderen Ehegatten in Spalte 2 die Angabe Herr bzw. Frau 
und die Eintragung des Vornamens. 

Nur für Firma, juristische Person u. dgl.: In Spalte 3 dient die Angabe in der 
jeweils ersten Zeile (Zeile 8 bzw. 23) der maschinellen Unterscheidung der Fir-
ma des Einzelkaufmanns (eingetragenen Kaufmann) von der GmbH u. Co KG 
und von son stigen mit ihrer Rechtsform zu bezeichnenden Parteien. Bitte 
 ver wenden Sie bei Angabe der Rechtsform die gebräuchlichen Abkürzungen:  
e. V., OHG, KG, GmbH, AG, e. G, VVaG usw. 

Nur für eingetragenen Kaufmann: Bitte geben Sie in Zeile 9, 10 bzw. 24, 25 
die im Handels register eingetragene Bezeichnung mit dem Zusatz »eingetra-
gener Kaufmann« oder »e. K.« an. Ohne Eintragung im Handelsregister beim 
Amtsgericht muss die Eintragung als natürliche Personen (Herr, Frau) in Zeilen 
3 bis 7 bzw. 18 bis 22 erfolgen, bei Bedarf mit einem auf das Gewerbe hinwei-
senden Zusatz hinter dem Nachnamen. 

Nur für GmbH u. Co KG u. ä.: Bitte tragen Sie die KG in Spalte 3, die GmbH 
(ohne die Angabe Herr/Frau) in Spalte 1 oder 2 und den gesetzlichen Vertre-
ter der GmbH (Geschäftsführer) in Zeile 12 bis 16 bzw. 27 bis 31 ein. Verfahren 
Sie in gleicher Weise bei AG u. Co KG, bei OHG u. Co KG usw.; tragen Sie je-
doch in diesen Fällen die Rechtsform bitte in Zeile 8 bzw. 23 ein. 

Nur für Partei kraft Amtes: Bitte die Partei kraft Amtes in Spalte 1 oder 2, das 
betreute Vermögen in Zeile 9 bis 11 bzw. Zeile 24 bis 26, die Funktion (z. B. In-
solvenzverwalter, Nachlassverwalter) in Zeile 8 bzw. Zeile 23 unter Rechtsform 
eintragen. 

Nur bei gesetzlicher Vertretung: Bitte geben Sie in Zeile 15, 16 bzw. Zeile 30, 
31 Straße und Ort nur an, wenn diese Angaben von der Anschrift des Vertrete-
nen abweichen. Bei mehreren Antragstellern oder Antragsgegnern bitte in Zeile  
12 bzw. Zeile 27 die Nummer der Spalte eintragen, in der der Vertretene be-
zeichnet ist. 

Nur bei mehreren Antragstellern: Soll abweichend von der vorgedruckten 
Er klärung in Zeile 2 keiner der Antragsteller zur Vertretung der weiteren Antrag-
steller berechtigt sein, so teilen Sie dies bitte auf einem besonderen, mit dem 
Vordruck fest verbundenen Blatt mit. 

Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 
Das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut gilt für Mitglieder einer Trup-
pe, eines zivilen Gefolges oder Angehörige, der Staaten Belgien, Frankreich, 
Kanada, Niederlande, Großbritannien und Nordirland und der USA. Hier muss 
das Gericht besondere Zustellverfahren beachten. Sofern der Antragsgegner 
unter das Zusatzabkommen fällt, teilen Sie uns dies bitte auf einem besonderen 
Blatt mit. Dort können Sie auch weitere, Ihnen bekannte Angaben zum Ent-
sendestaat, die zuständige Verbindungsstelle oder die Personalnummer oder 
Sozialver sicherungsnummer (SSN) des Antragsgegners mitteilen. 

Wohnungseigentumssachen. Sie können Ihre Rechte als Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, als Wohnungseigentümer oder durch den Verwalter als 
Prozessstandschafter geltend machen: 

Wohnungseigentümergemeinschaft als Antragsteller: Die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft als solche mit genauer Angabe des Grundstücks, auf dem 

Angabe der Rechtsform »Wohnungseigentümergemeinschaft« stets in Spal-
te 3 bezeichnen und den gesetzlichen Vertreter (Verwalter/Eigentümer) bitte 
in Zei le 12–16 eintragen. Ist der Verwalter eine juristische Person, tragen Sie 
bitte die Verwaltungsgesellschaft in Spalte 1, Zeile 4–7 ein und den gesetzli-
chen Vertre ter der Verwaltungsgesellschaft in Zeile 12–16. Ergänzen Sie bitte 
in diesem Fall in Zeile 8 die Angabe »WEG« um den Zusatz »vertreten durch 
Verwalter-<Rechtsform>«, z. B. »WEG, vertreten durch Verwalter-GmbH«. 

Wohnungseigentümer als Antragsteller: Ersten und zweiten Wohnungs-
eigentümer bitte in Spalte 1, 2 bezeichnen, die weiteren in einer mit dem Antrag  
fest verbundenen Liste. Den zur gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs  
ermächtigten Verwalter (nat. oder jur. Person) stets in Spalte 3 eintragen, und  
zwar in Zeile 8 unter Rechtsform seine Funktion (Verwalter, Verwalterin), ggf.  
zusammen mit der Rechtsform (z. B. GmbH-Verwalterin), in Zeile 9, 10 Vor- und  
Nachnamen bzw. vollständigen Namen der jur. Person, in Zeile 11 die Anschrift  
und in Zeile 12 bis 16 den gesetzlichen Vertreter einer in Spalte 3 bezeichneten  
Verwaltungsgesellschaft.

Ansprüche Dritter gegen eine Wohnungseigentümergemeinschaft/gegen  
Wohnungseigentümer: Geben Sie bitte in Zeile 45 den gemeinsamen Ge-
richtsstand für ein etwaiges streitiges Verfahren an. Bezeichnen Sie im Antrag  
eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder Wohnungseigentümer so unter  
»Antragsgegner«, wie oben unter »Wohnungseigentümergemeinschaft als  
Antragsteller« bzw. »Wohnungseigentümer als Antragsteller« entsprechend  
beschrieben.

Angabe akademischer Titel: Akademische Titel können dem Vornamen (Zei -
len 4, 19) vorangestellt werden.

Nur für Antragsteller mit Wohnsitz/Sitz im Ausland: In Zeile 7, 11, 16 bitte  
das Nationalitätskennzeichen im internationalen Kraftfahrzeugverkehr ange-
ben. Bitte beachten Sie die Zuständigkeit des Amtsgerichts Wedding in Berlin. 

Nur für Antragsgegner mit Wohnsitz/Sitz im Ausland: In Zeile 22, 26, 31 bit -
te das Nationalitätskennzeichen (s. beim Antragsteller) angeben. Die besonde-
re Zuständigkeit des Mahngerichts (§ 703 d ZPO) ist zu begründen. 

Zusatz zum Nachnamen des Antragsgegners: In Zeile 20 können dem  
Nachnamen nach einem Komma der Beruf oder andere Zusätze wie sen., jun.  
hinzugefügt werden, soweit dies zur Vermeidung von Personenverwechselun-
gen bei der Zustellung nötig ist.

Bankverbindung (Zeile 49): Ihre Bankverbindung können Sie, wenn kein Pro- 
zessbevollmächtigter vorhanden ist, in der Zeile 49 angeben.

Bezeichnung des Anspruchs (Zeilen 32 bis 44) 
Haupt- und Nebenforderungen müssen gesondert und einzeln bezeich-
net werden. 

Hauptforderung (Zeilen 32 bis 39) 
Zur Bezeichnung Ihrer Hauptforderung tragen Sie bitte aus dem Hauptforde-
rungskatalog (siehe Rückseite dieser Hinweise) die zutreffende Katalog-Nr. in 
die erste Spalte der Zeile 32 ein. In der zweiten Spalte geben Sie an, in welcher 
Form Sie Ihre Forderung dem Antragsgegner mitgeteilt haben (z. B. »Rech-
nung«, »Mahnung«, »Kontoauszug«). Sie können eine allgemein verständliche 
Abkürzung eintragen. Für eine etwaige Rechnungs-oder Kontonummer ist in 
der Zeile die dritte Spalte und für das Datum die vierte Spalte vorgesehen. 
Wenn Sie einen Anspruch für einen bestimmten Zeitraum geltend machen  
(z. B. Miete für die Zeit vom ... bis ...), ist in der vierten Spalte (»vom«) der Be-
ginn die ses Zeitraums und in der vorletzten Spalte (»bis«) dessen Ende einzu-
tragen. In der letzten Spalte folgt der Betrag der Hauptforderung. Die Zeilen 33 
und 34 sind für weitere Hauptforderungen vorgesehen. In Zeile 36, 37 soll nur 
eine Hauptforderung eingetragen werden, die im Katalog nicht aufgeführt ist. 
Wird nur ein Teil oder nach Teilzahlung nur noch ein Rest geltend gemacht, 
können Sie den Begriff »Teil« oder »Rest« im Feld »Bis-Datum« eintragen, die 
Bezeichnung wird dann in die Bescheide übernommen. 
Der Anspruch muss schon im Antrag auf Erlass des Mahnbescheids so genau 
bezeichnet sein, dass dem Schuldner die Beurteilung ermöglicht wird, ob er 
sich gegen den Anspruch zur Wehr setzen will.

Nur für Urkundenmahnverfahren: Tragen Sie bitte bei Wahl dieser besonde-
ren Verfahrensart in Zeile 36 das Wort »Urkundenmahnverfahren« ein und be-
zeichnen Sie anschließend die Urkunde sowie die Hauptforderung mit Datum 
und Betrag. 

Nur für Scheck-und Wechselmahnverfahren: Die Hauptforderung in Zeile  
32 bis 34 bitte mit entsprechender Nummer des Hauptforderungskatalogs  
(Nr. 30 bis 32) bezeichnen und zusätzlich in Zeile 36 das Wort »Scheckmahn-
verfah ren« bzw. »Wechselmahnverfahren« eintragen. 

Laufende Zinsen (Zeilen 40 bis 42) 
Machen Sie Zinsen geltend, so tragen Sie bitte die Zeilennummer (32, 33, 34 
oder 36) der Hauptforderung, für die Sie Zinsen fordern, in die dafür vorgesehe-
nen Spalten ein. In der gleichen Weise ist zu verfahren, wenn Sie für eine 
Hauptforderung oder einen Teil davon unterschiedliche Zinssätze geltend ma-
chen wollen; wiederholen Sie für jeden Zinssatz die Zeilen-Nr. der betreffen-
den Hauptforderung. 
In die Spalte »ab oder vom« ist dann eine Datumsangabe einzutragen, wenn 
Sie Zinsen geltend machen wollen, die vor der Zustellung des Mahnbescheids 
entstanden sind. Wenn Sie die Spalte »ab oder vom« nicht ausfüllen, wird vom 
Zustellungsdatum des Mahnbescheids als Zeitpunkt des Zinsbeginns ausge-
gangen. Zusätzlich ist eine Datumsangabe »bis« nur erforderlich, wenn Sie 
Zin sen von verschiedenen Hauptforderungsteilen oder mit unterschiedlichen 
Pro zentsätzen über mehrere Zeiträume geltend machen wollen. 
Aus den von Ihnen in Zeile 40, 41 und 42 gemachten Angaben werden die Zins-
beträge grundsätzlich maschinell errechnet, und zwar bis zum Tage des Erlas-
ses des Mahnbescheids. 

Ausgerechnete Zinsen (Zeile 43 erste Hälfte) 
Sie können die Zinsen auch für verschiedene Zeiträume, verschiedene Haupt-
forderungen und unterschiedliche Zinssätze ausrechnen und hier eintragen. 
Bitte teilen Sie die Berechnung – falls nicht bereits geschehen – dem  
An tragsgegner mit (siehe allg. Hinweis oben erster Absatz). 

Auslagen des Antragstellers für dieses Verfahren 
(Zeile 43 zweite Hälfte) 
Die in den Mahnbescheid aufzunehmenden Gerichts- und Anwaltskosten 
(Rechts beistandskosten) berechnet das Gericht. Hier sind daher nur andere 
 Auslagen des Antragstellers anzugeben, und zwar nur solche, die in unmittelba-
rem Zu sammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Mahnverfah-
rens ste hen und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind. 
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Andere Nebenforderungen (Zeile 44) 
Hier können Sie insbes. durch den Verzug des Antragsgegners entstandene 
vorgerichtliche Kosten angeben. 

Bezeichnung des für ein streitiges Verfahren 
zuständigen Gerichts (Zeile 45) 
Die im Kästchen am Zeilenbeginn anzugebende Schlüssel-Nr. bezeichnet das 
Gericht nach der sachlichen, die Ortsangabe in dem folgenden Feld nach der 
örtlichen Zuständigkeit. Sachlich zuständig ist für Ansprüche bis 5000 EUR, 
für Ansprüche aus Wohnraummietverhältnissen und für Unterhaltsansprüche 
das Amtsgericht, sonst grundsätzlich das Landgericht. Örtlich ist grundsätzlich 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Antragsgegner wohnt bzw. sei-
nen Sitz hat. Abweichend von diesen Grundsätzen kann eine besondere oder 
aus schließliche Zuständigkeit begründet sein. Hierzu sollten Sie im Einzelfall 
Rechtsrat einholen. Haben Sie ein unzuständiges Gericht angegeben, drohen 
Ihnen Kostennachteile. 

Prozessbevollmächtigter (Zeilen 46 bis 49) 
Nur für Rechtsbeistand: Ihre in den Mahnbescheid aufzunehmende gesetz-
liche Vergütung berechnet das Gericht. 

Nur für juristische Person als Prozessbevollmächtigter: Bitte beantragen 
Sie eine Kennziffer bei dem für das Mahnverfahren zuständigen Gericht.  

Anspruch aus Verbraucherdarlehensvertrag nach den 
§§ 491 ff des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(Zeile 50) 
In der Zeile muss sich nur der Kreditgeber, bei abgetretenem Anspruch der Zes-
sionar, erklären. Einzutragen sind die Zeilen-Nr. der Hauptforderung, der anzu-
gebende effektive Jahreszins und das Datum des Vertrages, bei Überziehungs-
kredit nur die Zeilen-Nr. der Hauptforderung. 

Zuständigkeit für das Mahnverfahren (Zeile 53) 
Zuständig ist in der Regel das Amtsgericht, welchem die Mahnverfahren für den 
Wohnsitz/Sitz des Antragstellers zugewiesen wurden (Zentrales Mahngericht). 
Für Antragsteller mit Wohnsitz/Sitz im Ausland ist das Amtsgericht Wedding in 
Berlin zuständig. 

Prozesskostenhilfe (PKH) 
Einer Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen 
kann, kann auf Antrag PKH gewährt werden. D. h., dass die Gerichtskosten 
erst später, nur in Raten oder gar nicht gezahlt werden müssen. Dazu dürfen 
die Einkünfte bestimmte Grenzen nicht überschreiten, ggfs. muss die Partei 
ihr vor handenes Vermögen einsetzen, d. h. verwerten und aus dem Erlös 
die Ge richtskosten bezahlen. Wenn Sie PKH beantragen möchten, füllen Sie 
unbe dingt das Formular »Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Ver hältnisse» aus und fügen Sie es, zusammen mit geeigneten Belegen, dem 
Mahnbescheidsantrag bei. Sie erhalten das Formular bei jedem Amtsgericht. 
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Hauptforderungs-Katalog (Die Hinweise in Klammern bitte unbedingt beachten.)

Bezeichnung Katalog-Nr.

Anzeigen in Zeitungen u. a. 1
Ärztliche oder zahnärztliche Leistung 2

Beiträge zur privaten Pflegeversicherung 95
(Zuständigkeit des Sozialgerichts für das streitige Verfahren.)

Bürgschaft 3

Darlehensrückzahlung 4
Dienstleistungsvertrag 5

(Keine Ansprüche aus Arbeitsvertrag –
Zuständigkeit des Arbeitsgerichts.)

Frachtkosten 6

Geschäftsbesorgung durch Selbständige 7
(z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater.)

Handwerkerleistung 8
Hausgeld siehe Wohngeld
Heimunterbringung 9
Hotelkosten 10

(z. B. Übernachtung, Verzehr, Getränke.)

Kaufvertrag 11
Kindertagesstättenbeitrag 70

(Zeitraum vom – bis angeben)
Kontokorrentabrechnung 12
Krankenhauskosten – Pflege/Behandlung – 13
Krankentransportkosten 77
Kreditkartenvertrag 74

Lagerkosten 14
Leasing/Mietkauf 15
Lehrgangs-/Unterrichtskosten 16

Miete für Geschäftsraum einschl. Nebenkosten 17
(PLZ und Ort des Geschäftsraums sind im Vordruck
in Zeile 35 einzutragen.)

Miete für Kraftfahrzeug 18
Miete für Wohnraum einschl. Nebenkosten 19

(PLZ und Ort der Wohnung sind im Vordruck Zeile 35
einzutragen. Wollen Sie die Nebenkosten getrennt
geltend machen, siehe Katalog-Nr. 20.)

Mietnebenkosten – auch Renovierungskosten – 20
(nur für Wohnraum; falls keine Miete geltend gemacht wird,
sind PLZ und Ort der Wohnung im Vordruck Zeile 35
einzutragen.)

Miete (sonstige) 21
Mitgliedsbeitrag 22

Pacht 23
Pflegeversicherung siehe Beiträge zur privaten Pflegevers.

Bezeichnung Katalog-Nr.

Rechtsanwalts-/Rechtsbeistandshonorar 24
Reisevertrag 75
Rentenrückstände 25
Reparaturleistung 26
Rückgriff aus Bürgschaft oder Garantie 80
Rückgriff aus Versicherungsvertrag wegen Unfall/Vorfall 27

Schadenersatz aus -Vertrag 28
(Die Vertragsart ist im Vordruck Zeile 35 zweite Hälfte
einzutragen.)

Schadenersatz aus Unfall/Vorfall 29
Scheck/Wechsel 30

(Fügen Sie bitte keine Scheck-/Wechselabschrift bei.)
Scheck-/Wechselprovision (1/3 %) 31
Scheck-/Wechselunkosten – Spesen/Protest – 32
Schuldanerkenntnis 33
Speditionskosten 34

Telekommunikationsleistungen 76
Tierärztliche Leistung 78
Tilgungs-/Zinsraten 35

Überziehung des Bankkontos 36
(Konto-Nr. in Zeile 32 34 in der 3. Spalte angeben.)

Ungerechtfertigte Bereicherung 37
Unterhaltsrückstände 38

Vergleich, außergerichtlicher 39
Vermittlungs-/Maklerprovision 40

(nicht aus Ehemaklervertrag)
Verpflegungskosten 79
Versicherungsprämie/-beitrag 41

(ohne Beiträge zur privaten Pflegeversicherung, vgl. Nr. 95.)
Versorgungsleistung – Strom, Wasser, Gas, Wärme – 42

(Abn./Zähler-Nr. in Zeile 32 34 in der 3. Spalte eintragen.)

Wahlleistungen bei stationärer Behandlung 61
(Art der Wahll. in Zeile 32 34 in der 2. Spalte eintragen.)

Warenlieferung-en 43
Wechsel siehe Scheck
Werkvertrag/Werklieferungsvertrag 44
Wohngeld/Hausgeld für Wohnungseigentümergemeinschaft 90

(PLZ und Ort des Wohnungseigentums
sind im Vordruck in Zeile 35 einzutragen.)

Zeitungs-/Zeitschriftenbezug 45
Zinsrückstände/Verzugszinsen 46

(Gilt grundsätzlich nur für Zinsen, bei denen die zugrunde-
liegende Forderung nicht gleichzeitig geltend gemacht wird.
Zinsen in diesen Fällen nicht in Zeile 40 43 bezeichnen.)
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d) Rücknahme eines Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids 

Das maschinelle Mahnverfahren ist ein schnelles Verfahren. Die 
meisten Anträge werden am Eingangstag oder am darauffolgenden 
Werktag erledigt. Deshalb besteht regelmäßig kaum die zeitliche 
Möglichkeit, einen Mahnbescheidsantrag bzw. das Mahnverfahren 
vor Erlass des Mahnbescheids zurückzunehmen. 

Die Rücknahme muss schriftlich oder elektronisch mit entspre-
chender Signatur erfolgen. 

Sofern dem Antragsteller die Geschäftsnummer des Gerichts nicht 
bekannt ist (weil sie erst nach maschineller Bearbeitung des Antrags 
auf Erlass des Mahnbescheids mitgeteilt wird), müssen in der Rück-
nahme die vollständigen -identischen- Parteienbezeichnungen des 
MB-Antrags angegeben sein, damit ein maschineller Abgleich zur 
Auffindung des elektronisch gespeicherten Mahnverfahrens erfolg-
reich sei kann. Es wird auch empfohlen, der Rücknahmeerklärung, 
sofern vorhanden, eine Kopie des beantragten Mahnbescheids 
beizufügen, die neben den Parteien die genaue Bezeichnung der 
Hauptforderung enthält. 

Bei Rücknahme des Verfahrens wird grundsätzlich die Gebühr für 
das Mahnverfahren erhoben. 

 

e) Kosten 

Die Gerichtskosten werden dem Antragsteller mit Erlass des Mahn-
bescheids durch Kostenrechnung zur Zahlung aufgegeben (s. 
Seite 32). Wird das Verfahren ohne Erlass des Mahnbescheids be-
endet, wird eine gesonderte Rechnung versandt. 

Zum Verfahren bei Kosteneinzug s. Seite 62. 

 

 Monierung 

Das zur Bearbeitung der Mahnsachen eingesetzte System prüft die Anga-
ben in allen Anträgen auf Vollständigkeit, Zulässigkeit und, soweit allein 
aufgrund des Antrags möglich, auf Richtigkeit. Zusätzlich sind im System 
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sogenannte Grenzwerte vorgegeben, durch die z.B. Beträge erkannt wer-
den, die den Durchschnittswert deutlich übersteigen und deshalb nicht 
ohne weitere Prüfung durch das Gericht zugesprochen werden können. 

 

a) Übersicht der häufigsten Fehler 

Die meisten der hier aufgeführten Fehler werden bei Nutzung des 
Online-Mahnantrags bereits bei der Antragserstellung festgestellt. 
Der Benutzer bekommt einen entsprechenden Hinweis, so dass er 
den Antrag unmittelbar korrigieren kann. 

Wird der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids stattdessen auf ei-
nem Formular gestellt, wird empfohlen, die Verfahrensanträge vor 
Übersendung an die Amtsgerichte wegen der folgenden, sehr häufi-
gen Mängel kritisch durchzusehen: 

1. Postleitzahl/Ort beim Antragsteller, Antragsgegner und beim 
Prozessgericht: keine Übereinstimmung oder keine Angabe    
oder so genannte „Großempfänger PLZ“. 
 

2. Prozessgericht: Die Angaben fehlen oder sind nicht eindeutig 
oder das Gericht ist nach dem geltend gemachten Anspruch 
nicht zuständig. 
 

3. eingetragener Kaufmann: In der Firma fehlt der Rechtsformzu-
satz „eingetragener Kaufmann“ oder allgemein verständliche 
Abkürzungen dieser Bezeichnungen, z.B. „e.K.“, „e.Kfm." oder 
„e.Kfr." oder die Angaben sind unvollständig, s. Seiten 97, 98. 
 

4. Gesetzlicher Vertreter: Das Vertretungsverhältnis (Stellung) 
entspricht nicht der Rechtsform der angegebenen Firma; der 
Name ist unvollständig oder fehlt, s. Seiten 99, 100. 
 

5. Auslagen/Nebenforderungen: Die Höhe der Beträge wird ohne 
besonderen Nachweis nicht anerkannt; die Bezeichnung ist 
nicht zugelassen, der Betrag fehlt, zu einer Bezeichnung oder 
zu einem Betrag fehlt die notwendige Bezeichnung. 
 

6. Angaben bei Anspruch aus Verbraucherdarlehensvertrag §§ 
491 ff BGB: Das Vertragsdatum fehlt oder ist fehlerhaft; der ef-
fektive Jahreszins fehlt oder ist fehlerhaft; der angegebene 
Zinssatz übersteigt den zulässigen Höchstsatz (5 %-Punkte 
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über Basiszinssatz), s. a. Seiten 109, 110. 
 

7. Bezeichnung der Hauptforderung: Die Katalognummer fehlt o-
der ist unzulässig; das Entstehungs-/Fälligkeitsdatum fehlt oder 
ist fehlerhaft; bei den Katalognummern 17, 19, 20 und 90 fehlt 
die Anschrift der Wohnung oder des Wohnungseigentums; bei 
der Katalognummer 28 fehlt die Vertragsart oder ist unzulässig. 
 

8. GmbH & Co.KG u. ä.: Beim Antragsteller/Antragsgegner ist die 
Angabe der Komplementärin als gesetzliche Vertreterin fehler-
haft erfolgt, s. Seiten 101, 102. 
 

9. Rechtsform: Eine Schlüsselzahl für die Art der Rechtspersön-
lichkeit oder die Angabe zur Rechtsform fehlt. 
 

10. Unterschrift: Der MB-Antrag ist nicht unterschrieben. 

 

b) Monierungsschreiben des Gerichts 

Bei Antragsmängeln erhält der Antragsteller ein so genanntes Mo-
nierungsschreiben, in welchem ihm mitgeteilt wird, welche Beden-
ken sich gegen seinen Antrag ergeben haben. 

 

c) Monierungsantwort des Antragstellers 

Das Verfahren wird erst fortgesetzt, wenn der Antragsteller das Mo-
nierungsschreiben vollständig beantwortet hat. Hierzu erhält er vom 
Gericht zusammen mit dem Monierungsschreiben ein soweit wie 
möglich vorbereitetes Formular für die Monierungsantwort. Das For-
mular sieht - als weiße Felder - insgesamt fünf Zeilen für die Antwort 
des Antragstellers vor. Benutzt werden darf jedoch nur eine Zeile, 
die mit einem Leittext überschrieben ist. Die Angaben dürfen nur 
in die entsprechenden weißen Felder eingetragen werden. Die der 
weißen Zeile vorangestellte und schwarz umrandete Schlüsselzahl 
hat für den Antragsteller keine Bedeutung, sie dient der internen Be-
arbeitung beim Amtsgericht. 

Sofern der Antragsteller aus Anlass der Monierungsantwort weitere 
Angaben ergänzen möchte, die nicht Gegenstand der Monierung 
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sind, so soll hierfür ein gesondertes Anschreiben verwendet werden, 
das fest mit der Monierungsantwort verbunden werden muss.  

Beispiele: Seiten 28, 29 
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 Mahnbescheid 

Sind die Voraussetzungen für den Erlass des Mahnbescheids, gegebe-
nenfalls durch Beantwortung einer Monierung, gegeben, so wird der 
Mahnbescheid erlassen. 

Auf der Ausfertigung des Mahnbescheids ist der Hinweis „Maschinell er-
stellte Ausfertigung, ohne Unterschrift gültig (§ 703 b Abs. 1 ZPO)” und 
das Gerichtssiegel vorgedruckt. 

Die Rückseite des Mahnbescheids enthält für den Antragsgegner Hin-
weise des Gerichts allgemein und zu Zahlungen, zum Zahlungsaufschub 
und zur Ratenzahlung, zur Zahlungsunfähigkeit, zum Widerspruch und 
zum weiteren Verfahren nach Widerspruch. 

Die Originalgröße des Mahnbescheids entspricht DIN A3 (zulässiges, ge-
ringfügig davon abweichendes Format: 12” (304,8 mm) x 420 mm). 

Der erlassene Mahnbescheid wird mit einem vorbereiteten Widerspruchs-
formular zur förmlichen Zustellung abgesandt. 

 

Muster (verkleinert): folgende Seite 
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 Kostenrechnung und Kostenzahlung 

a) Kostenrechnung 

Zusammen mit dem Erlass des Mahnbescheids wird maschinell eine 
Kostenrechnung für den Antragsteller gefertigt und grundsätzlich mit 
gleichem Datum versandt. Wurde ein SEPA-Mandat für die Ge-
richtskosten in Verbindung mit einer Kennziffer erteilt, so erfolgt der 
Versand der Kostenrechnung zusammen mit der Nachricht über die 
Zustellung / Nichtzustellung des Mahnbescheids. Führt ein Prozess-
bevollmächtigter das Mahnverfahren für den Antragsteller durch, er-
hält dieser die Kostenrechnung. 

Neben der Darstellung der vom Antragsteller zu begleichenden Ge-
bühren und Auslagen des Gerichts für den Erlass des Mahnbe-
scheids enthält die Kostenrechnung weitere Angaben zur Unter-
richtung des Antragstellers: 

• Geschäftsnummer des Amtsgerichts; 
• Datum des Erlasses des Mahnbescheids; 
• Datum des Eingangs des Antrags; 
• bei der Beteiligung eines Rechtsanwalts oder Rechtsbeistands 

dessen Gebühren, Auslagen und gegebenenfalls Mehrwert-
steuer,  

• Inhalt des Mahnbescheids, aufgegliedert nach Hauptforderung, 
Kosten, Nebenforderungen, ausgerechneten Zinsen, Summe 
dieser Beträge. 

• Wurden laufende Zinsen geltend gemacht, enthält die Kosten-
rechnung den Hinweis "ohne laufende Zinsen". Diese werden aus 
Platzgründen lediglich auf der Kostenrechnung nicht dargestellt, 
sie sind aber im Mahnbescheid enthalten.  

Auch bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer Anträge erhält der An-
tragsteller zur Erleichterung seiner Aktenführung für jeden Einzelfall 
eine gesonderte Kostenrechnung. 

 

Muster: folgende Seite. 
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b) Kostenzahlung 

Der Kostenrechnung wird kein vorbereiteter Zahlungsvordruck mehr 
beigefügt. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die Hinweise auf 
der Kostenrechnung zu Zahlungsempfänger und anzugebendem 
Verwendungszweck.    

Wurde der zuständigen Landesoberkasse / Landesjustizkasse / Ge-
richtskasse ein SEPA-Mandat für das automatisierte Mahnverfahren 
erteilt, wird die Kostenrechnung grundsätzlich zusammen mit der 
Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht übersandt. Das Kostenein-
zugsverfahren ist ab Seite 62 im Zusammenhang beschrieben. 

 

 Nichtzustellung und Neuzustellung des Mahnbe-
scheids 

a) Nichtzustellungsnachricht 

Konnte der Mahnbescheid nicht zugestellt werden, wird der Antrag-
steller hiervon benachrichtigt. Die Nichtzustellungsnachricht enthält: 

• den Zustellungsempfänger, 
• das Datum des Zustellungsversuchs, 
• den Grund der Nichtzustellung, 
• Hinweise oder Vermerke des Zustellers, soweit vorhanden. 

 
Professionelle Nutzer, die nicht am EDA teilnehmen, erhalten diese 
Nachricht im PDF-Format auf elektronischem Weg. 

 

b) Neuzustellungsantrag 

Anwälte und registrierte Inkassounternehmen erhalten kein vor-
bereitetes Formular „Antrag auf Neuzustellung“, da sie aufgrund ih-
rer Verpflichtung zur maschinell lesbaren Antragstellung dieses nicht 
verwenden dürfen. Sie müssen ihren Antrag unter www.online-
mahnantrag.de oder mit einer Branchensoftware erstellen.  

http://www.online-mahnantrag.de/
http://www.online-mahnantrag.de/
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Alle anderen Antragsteller erhalten zusammen mit der Nichtzustel-
lungsnachricht ein bereits mit Geschäftsnummer, Betreff und Rück-
sendeanschrift versehenes Formular für den Antrag auf Neuzustel-
lung eines Mahnbescheids, bei mehreren Antragsgegnern in einem 
Verfahren für jeden Antragsgegner gesondert. Die Verwendung die-
ses Formulars ist für diesen Nutzerkreis zwingend. Ein graues 
Durchschriftexemplar für die eigenen Akten befindet sich auf der 
Rückseite der Nichtzustellungsnachricht. 

Wird im Neuzustellungsantrag die Berichtigung der Antragsgegner-
bezeichnung wegen offensichtlicher Unrichtigkeit (Name, Firma) be-
antragt (Zeilen 3 und 4 des Antrags), so können dem Antrag, auch 
dem Barcodeantrag, die erforderlichen Nachweise beigefügt wer-
den. 

Im Neuzustellungsantrag sollen keine Angaben eingetragen wer-
den, die bereits im MB-Antrag enthalten sind. Die Felder sind nur für 
Angaben vorgesehen, die sich gegenüber dem MB-Antrag ge-
ändert haben. Ausnahme: Soll die Zustellung nochmals unter der-
selben Anschrift versucht werden, so ist die Anschrift des Antrags-
gegners zu wiederholen. 

Sofern eine persönliche Zustellung an den gesetzlichen Vertreter ei-
ner juristischen Person erfolgen soll, muss dies im entsprechenden 
Abschnitt des Formulars, Zeilen 7 und 8, angegeben werden.  

 

Muster: Seiten 36, 37 
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 Zustellung des Mahnbescheids, Antrag auf Erlass ei-
nes Vollstreckungsbescheids 

a) Zustellungsnachricht 

Nach Zustellung des Mahnbescheids an den Antragsgegner erhält 
der Antragsteller eine Zustellungsnachricht. 

Sie enthält: 

• das Datum der Zustellung, 
• Hinweise des Zustellers, soweit vorhanden. 

Professionelle Nutzer, die nicht am EDA teilnehmen, erhalten diese 
Nachricht im PDF-Format auf elektronischem Weg. 

 

b) Antrag auf Erlass des Vollstreckungsbescheids 

Anwälte und registrierte Inkassounternehmen erhalten kein vor-
bereitetes Formular „Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbe-
scheids“, da sie aufgrund ihrer Verpflichtung zur maschinell lesbaren 
Antragstellung dieses nicht verwenden dürfen. Sie müssen ihren An-
trag unter www.online-mahnantrag.de oder mit einer Branchensoft-
ware erstellen.  

Alle anderen Antragsteller erhalten mit der Zustellungsnachricht 
ein bereits mit Geschäftsnummer, Betreff und Rücksendeanschrift 
versehenes Formular für den Antrag auf Erlass eines Vollstre-
ckungsbescheids, bei mehreren Antragsgegnern in einem Verfahren 
für jeden Antragsgegner gesondert. Die Verwendung dieses Formu-
lars ist für diesen Nutzerkreis zwingend. Ein Durchschriftexemplar 
für die eigenen Akten befindet sich auf der Rückseite der Zustel-
lungsnachricht. 

Zu beachten: 
Die Zeilen 1 (Datum des Antrags), 2, ggf. mit Zeilen 3 - 4 (Zahlungs-
angaben), 5 (Zustellungsart) und 16 (Unterschrift des Antrags) müs-
sen immer ausgefüllt werden. 

Der Antragsteller kann in Zeile 5 wählen, ob der Vollstreckungsbe-
scheid durch das Gericht zugestellt werden soll (Schlüsselzahl „1“) 
oder ob er den Vollstreckungsbescheid selbst zustellen lassen 

http://www.online-mahnantrag.de/
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möchte (Schlüsselzahl „2“). Im ersten Fall erhält der Antragsteller 
nach Zustellung durch das Gericht eine vollstreckbare Ausfertigung 
zugesandt, auf der das Zustelldatum des Vollstreckungsbescheids 
vermerkt ist. Die Kosten dieser Zustellung sind in den Verfahrens-
kosten enthalten, eine separate Berechnung erfolgt nur, wenn ins-
gesamt mehr als 10 Zustellungen im Verfahren erforderlich wurden. 
Im zweiten Fall erhält der Antragsteller zwei Ausfertigungen des 
Vollstreckungsbescheids übersandt. Er muss dann die Zustellung 
selbst betreiben, etwa durch Beauftragung eines Gerichtsvollzie-
hers. Die Kosten der Parteizustellung werden durch das Zustellor-
gan separat berechnet.  

In Zeile 6 kann der Antragsteller (-vertreter) seine weiteren Auslagen 
eintragen. Zulässig sind hier nur Beträge, die erst nach Beantragung 
des Mahnbescheids entstanden sind. Gerichtskosten oder Rechts-
anwaltsvergütung für den Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheid sind 
nicht anzugeben. Diese werden vom Gericht automatisch berechnet 
und hinzugesetzt. 

Die Zeilen 8 bis 10 sowie 13 und 14 des VB-Antrags sind nur für 
solche Angaben vorgesehen, die sich gegenüber dem zugestellten 
Mahnbescheid geändert haben. Angaben, die bereits im Mahnbe-
scheid enthalten sind, müssen daher nicht wiederholt werden. 

Wird im VB-Antrag die Berichtigung der Antragsgegnerbezeichnung 
wegen offensichtlicher Unrichtigkeit (Name, Firma) beantragt (Zeilen 
9 und 10 des Antrags), so sollen dem Antrag, auch dem Barcodean-
trag, die erforderlichen Nachweise beigefügt werden. 

 

Muster: Seiten 40, 41 
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c) Erlass des Vollstreckungsbescheids 

Der Vollstreckungsbescheid wird nur erlassen, wenn sämtliche Ge-
richtsgebühren entrichtet sind (Vorschusspflicht, § 12 Abs. 3 
GKG). 

Die Kosten der Prozessvertretung durch einen Rechtsan-
walt/Rechtsbeistand werden vom Amtsgericht errechnet und in den 
Vollstreckungsbescheid aufgenommen; sie dürfen daher nicht in 
Zeile 6 des Antrags auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids als 
"Weitere Auslagen des Antragstellers für dieses Verfahren" einge-
tragen werden. 

Zum Verfahren bei SEPA-Mandat vgl. ab Seite 62. 

 

 Nichtzustellung und Neuzustellung des Vollstre-
ckungsbescheids 

a) Nichtzustellungsnachricht 

Konnte der Vollstreckungsbescheid bei Amtszustellung nicht zuge-
stellt werden, wird der Antragsteller hiervon benachrichtigt. Die 
Nichtzustellungsnachricht enthält: 

• den Zustellungsempfänger, 
• das Datum des Zustellungsversuchs, 
• den Grund der Nichtzustellung, 
• Hinweise oder Vermerke des Zustellers, soweit vorhanden. 

Professionelle Nutzer, die nicht am EDA teilnehmen, erhalten diese 
Nachricht im PDF-Format auf elektronischem Weg. 

 

b) Neuzustellungsantrag  
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Anwälte und registrierte Inkassounternehmen erhalten kein vor-
bereitetes Formular „Antrag auf Neuzustellung“, da sie aufgrund ih-
rer Verpflichtung zur maschinell bearbeitbaren Antragstellung die-
ses nicht verwenden dürfen. Sie müssen ihren Antrag unter www.on-
line-mahnantrag.de oder mit einer Branchensoftware erstellen.  

Alle anderen Antragsteller erhalten zusammen mit der Nichtzustel-
lungsnachricht ein bereits mit Geschäftsnummer, Betreff und Rück-
sendeanschrift versehenes Formular für den Antrag auf Neuzustel-
lung eines Vollstreckungsbescheids, bei mehreren an einem Verfah-
ren beteiligten Antragsgegnern für jeden Antragsgegner gesondert. 
Die Verwendung des Formulars ist für diesen Nutzerkreis zwin-
gend. Die Rückseite der Nichtzustellungsnachricht ist als Durch-
schrift des Antrags für die eigenen Akten vorgesehen. 

 

Muster: Seiten 44, 45 

 

Hinweis: 
Anders als beim Antrag auf Neuzustellung eines Mahnbescheids 
und beim Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids können 
Kosten eines Anwalts, der erst nach Erlass des Vollstreckungsbe-
scheids mandatiert wurde, nicht mehr in den Vollstreckungsbe-
scheid aufgenommen werden (weshalb auch die Angabe zur Vor-
steuerabzugsberechtigung des Mandanten etwa unter www.online-
mahnantrag.de nicht mehr benötigt wird). Diese Kosten sind dann 
als Kosten der Zwangsvollstreckung anlässlich der Zwangsvollstre-
ckung geltend zu machen.  

 

  

http://www.online-mahnantrag.de/
http://www.online-mahnantrag.de/
http://www.online-mahnantrag.de/
http://www.online-mahnantrag.de/
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 Vollstreckungsbescheid 

a) Ausfertigungen 

Auf den Ausfertigungen des Vollstreckungsbescheids ist der Hin-
weis "Maschinell erstellte Ausfertigung, ohne Unterschrift gültig (§ 
703 b Abs. 1 ZPO)" und das Gerichtssiegel vorgedruckt. Ein her-
kömmlicher Ausfertigungsvermerk des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle, der die Übereinstimmung der Ausfertigung mit der Ur-
schrift bestätigt, erfolgt nach § 703 b ZPO nicht. Im maschinellen 
Mahnverfahren besteht keine Urschrift der Bescheide in lesbarer, 
schriftbildlicher Form. 

Die Rückseite des Vollstreckungsbescheids enthält für den Antrags-
gegner Hinweise des Gerichts allgemein und zu Zahlungen, zum 
Zahlungsaufschub und zur Ratenzahlung, zur Zahlungsunfähigkeit 
und zum Einspruch (für den ein Formular nicht eingeführt ist). 

Die Originalgröße des Vollstreckungsbescheids entspricht DIN A3 
(zulässiges, geringfügig abweichendes Format: 12” (304,8 mm) x 
420 mm). 

Nach Amtszustellung des Vollstreckungsbescheids an den Antrags-
gegner erhält der Antragsteller eine Ausfertigung mit dem Aufdruck 
"Ausfertigung für den Antragsteller". 

Der Antragsteller, der sich die Zustellung des Vollstreckungsbe-
scheids im Parteibetrieb vorbehält, erhält zwei Ausfertigungen: eine 
mit dem Aufdruck "Ausfertigung für den Antragsteller", die andere 
mit dem Aufdruck "Ausfertigung für den Antragsgegner". 

 

Muster (verkleinert): folgende Seite 
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b) Übersendungsschreiben 

Die Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids (einfach oder zwei-
fach, siehe oben) erhält der Antragsteller mit einem Übersendungs-
schreiben. Dieses enthält: 

• bei Amtszustellung gegebenenfalls den Hinweis auf eine neue 
Anschrift des Antragsgegners, 
 

• die Darstellung der Anspruchsbeträge des Vollstreckungsbe-
scheids (nicht bei Teil-Vollstreckungsbescheid), gegliedert nach 
  
o Hauptforderung, Gerichtskosten, Auslagen des Antragstel-

lers, 
 

o Vergütung des Prozessbevollmächtigten für den Mahnbe-
scheid (Gesamtbetrag) und für den Vollstreckungsbescheid 
(gegliedert nach Gebühren, Auslagen und gegebenenfalls 
Mehrwertsteuer), 
 

o ausgerechnete Zinsen, 
 

o andere Nebenforderungen, 
 

o Summe dieser Beträge mit dem Hinweis "ohne laufende Zin-
sen", 
 

o angegebene Zahlungen des Antragsgegners (Gesamt). 

 

Muster: folgende Seite 
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 Widerspruch, Widerspruchsnachricht 

a) Einlegung des Widerspruchs 

Mit der Zustellung des Mahnbescheids erhält der Antragsgegner ein 
Formular, mit dem er gegen den Mahnbescheid innerhalb von 2 Wo-
chen seit der Zustellung des Mahnbescheids Widerspruch erheben 
kann. 

Die Verwendung des Widerspruchsformulars ist nicht zwingend vor-
geschrieben. Der Widerspruch kann auch in anderer Form erhoben 
werden. Die Verwendung des Formulars empfiehlt sich aber im In-
teresse einer zügigeren Bearbeitung, da er gleichzeitig als Erfas-
sungsbeleg dient. 

Die Zeilen 3 und 4 des Widerspruchsformulars sind vom Antrags-
gegner nur auszufüllen, wenn lediglich einem Teil des geltend ge-
machten Anspruchs widersprochen wird. 

Hinweis: Rechtsanwälte und registrierte Inkassodienstleister 
müssen auch den Widerspruch in einer maschinell lesbaren Form 
einreichen, § 702 Abs. 2 Satz 2 ZPO. Der Widerspruch kann, wie 
alle Folgeanträge, unter www.online-mahnantrag.de in dieser Form 
erstellt werden. 

 

Muster des Widerspruchsformulars: folgende Seite 

  

http://www.online-mahnantrag.de/
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b) Widerspruchsnachricht 

Erhebt der Antragsgegner gegen den Mahnbescheid Widerspruch, 
wird der Antragsteller hiervon durch die Widerspruchsnachricht un-
terrichtet. Darin wird dem Antragsteller insbesondere mitgeteilt: 

• die Person, die den Widerspruch erhoben hat; 
 

• das Datum des Eingangs bei Gericht; 
 

• der Umfang des Widerspruchs (insgesamt, teilweise); 

und, soweit im Widerspruch angegeben, 

• eine neue Anschrift des Antragsgegners; 
 

• der gesetzliche Vertreter des Antragsgegners; 
 

• der Prozessbevollmächtigte des Antragsgegners; 
 

• ein Geschäftszeichen des Antragsgegners oder dessen Pro-
zessbevollmächtigten. 

Darüber hinaus erhält der Antragsteller auch Mitteilung von allen 
weiteren schriftlichen Angaben des Antragsgegners zum Wider-
spruch. 

Die Widerspruchsnachricht enthält außerdem die Angabe des Ge-
richts für das streitige Verfahren und die Anforderung der weiteren 
Gerichtskosten. 

Professionelle Nutzer  erhalten diese Nachricht in bestimmten Fällen 
im PDF-Format auf elektronischem Weg. 

 

Muster: folgende Seite 
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 Abgabe nach Widerspruch / Einspruch 

a) Abgabe 

Der Rechtsstreit wird nach Einspruch ohne Kostenzahlung, nach Wi-
derspruch auf Antrag des Antragstellers erst dann abgegeben, wenn 
die Gebühr für das Mahnverfahren und der ”zweite Prozesskosten-
anteil” vollständig bezahlt sind (§§ 3, 12 Abs. 1, 3 GKG, Nr. 1210 
KV), s.a. Anhang 1. Auf Antrag des Antragsgegners wird das Ver-
fahren ohne Kostenzahlung an das Streitgericht abgegeben. 

Beantragt der Antragsteller den Erlass eines Teil-Vollstreckungsbe-
scheids, wenn der Antragsgegner nur gegen einen Teil des An-
spruchs Widerspruch erhoben hat (siehe hierzu auch die Erläuterun-
gen im Formular "Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbe-
scheids"), so erfolgt die Abgabe des Rechtsstreits - nach Zahlung 
sämtlicher Kosten - erst nach Erteilung des Vollstreckungsbe-
scheids und Übersendung der Ausfertigungen an den Antragsteller. 

 

b) Abgabenachricht 

Durch die Abgabenachricht werden die Parteien von der Abgabe des 
Rechtsstreits an das zuständige Prozessgericht unterrichtet. 

Die Abgabenachricht enthält das Datum der Abgabe, die Mitteilung, 
ob Widerspruch oder Einspruch erhoben wurde, das Eingangsdatum 
des Widerspruchs bzw. Einspruchs und die Bezeichnung des Pro-
zessgerichts, an das der Rechtsstreit abgegeben wurde. Bei einem 
verspäteten Widerspruch, der als Einspruch zu behandeln ist, wer-
den dem Antragsteller außerdem sämtliche schriftliche Angaben des 
Antragsgegners zum Widerspruch mitgeteilt. 

Professionelle Nutzer  erhalten diese Nachricht in bestimmten Fällen 
im PDF-Format auf elektronischem Weg. 

Muster (Nachricht für den Antragsteller): folgende Seite 
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c) Aktenausdruck 

Gleichzeitig mit der Abgabe wird für das Prozessgericht eine Abga-
beverfügung und ein Aktenausdruck gemäß § 696 Abs. 2 ZPO er-
stellt, der alle elektronisch gespeicherten Daten des abzugebenden 
Mahnverfahrens wiedergibt. 

Der erste Teil des Aktenausdrucks stellt die Entscheidung (Mahn- 
oder Vollstreckungsbescheid) dar, gegen die sich der Rechtsbehelf 
wendet. Im zweiten Teil wird in chronologischer Reihenfolge der ge-
samte Verfahrensablauf dokumentiert. Dem Aktenausdruck werden 
grundsätzlich keine Originalbelege beigefügt, da für ihn die Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden gilt (§ 696 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Hat der 
Antragsgegner dem Widerspruch Anlagen beigefügt oder im Wider-
spruch Angaben gemacht, für die das Formular keine Eingabe vor-
sieht, so wird dem Aktenausdruck jedoch das Widerspruchsschrei-
ben beigefügt. 

Führt das Prozessgericht seine Akten elektronisch, wird der Akten-
ausdruck elektronisch im PDF-Format übersandt.    

 

Muster des Titelblatts eines Aktenausdruckes: folgende Seite 
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III. Besondere Verfahrensgestaltungen 
 Nicht-EDV-Fälle 

Im automatisierten Mahnverfahren werden aus Gründen der Verfahrens-
kontrolle durch das Gericht oder aus technischen und konzeptionellen 
Gründen einzelne Mahnverfahren von Anfang an oder im weiteren Verfah-
rensablauf von der maschinellen Bearbeitung ausgenommen. 

Diese Verfahren bearbeitet das Gericht auf herkömmliche Weise; Akten 
werden angelegt. Für diese sogenannten Nicht-EDV-Fälle (davon zu un-
terscheiden sind die auf Seite 15, Ziff. 7 beschriebenen Fälle) gelten hin-
sichtlich der Formularverwendung und die Einreichung von Anträgen die-
selben Regeln wie bei maschineller Bearbeitung. Die vom Gericht über-
sandten vorbereiteten Formulare für Folgeanträge bzw. für den Wider-
spruch sind mit einer schwarzen Ecke oben rechts gekennzeichnet, um 
die Aussonderung beim Rücklauf zu erleichtern. Der Geschäftsnummer 
wird ein "N" angefügt (siehe hierzu Seite 13). 

Im Ablauf des Verfahrens besteht kein Unterschied zwischen Nicht-EDV-
Fällen und EDV-Fällen. 
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 Kennziffer 

Antragsteller und Prozessbevollmächtigte können ihre Bezeichnung und 
Anschrift für Anträge an die Mahnabteilung des Amtsgerichts durch eine 
von diesem Gericht zu vergebende Kennziffer verschlüsseln lassen,  
z.B. 07213460. 

Im Online-Mahnantrag etwa ist dann anstelle der vollständigen Bezeich-
nung des Antragstellers und seiner gesetzlichen Vertreter oder des Pro-
zessbevollmächtigten nur diese achtstellige Kennziffer ohne jeden weite-
ren Zusatz anzugeben. 

Antragsteller tragen Ihre Kennziffer an folgender Stelle im Online Mahn-
antrag ein: 
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Prozessbevollmächtigte geben Ihre Kennziffer unter folgender Maske ein: 
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Im Formular kann die Kennziffer in der Zeile 9 (Antragsteller) angegeben 
werden.  

Im Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid sowie in den Anschriften 
aller vom Gericht erstellten Schriftstücke wird die Bezeichnung so ausge-
schrieben, wie sie im Antrag auf Erteilung der Kennziffer enthalten war. 

Im elektronischen Datenaustausch (s. Seite 65) ist die Verwendung 
einer Kennziffer notwendig, nicht jedoch bei Antragstellung über on-
line-Mahnantrag (s. Seite 17). 

Die Erteilung einer Kennziffer kann formlos bei dem zuständigen Mahnge-
richt beantragt werden. Im Antrag müssen alle sonst im Mahnbescheids-
antrag anzugebenden Angaben, bei juristischen Personen insbesondere 
Rechtsform und gesetzliche Vertreter, angegeben werden. Eine Bankver-
bindung kann zusätzlich angegeben werden. 

Mit der Kennziffer können eine Reihe weiterer Möglichkeiten verbunden 
werden, z.B. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, eine besondere 
Versandanschrift usw. 

Um Nachfragen zu vermeiden, wird die Nutzung eines Formulars empfoh-
len (www.mahngerichte.de dort unter Verfahrenshilfen / Anträge auf Kenn-
ziffererteilung der einzelnen Mahngerichte). Für die Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats ist die Benutzung des Antragsformulars zwingend er-
forderlich. 

Für die Erteilung der Kennziffer entstehen keine Kosten. 

Nähere Auskunft zur Vergabe und Zulässigkeit von Kennziffern erteilen 
die jeweils zuständigen Amtsgerichte, s. Anhang 4. 

 

  

https://www.mahngerichte.de/
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Grundsätzlich kann der Prozessbevollmächtigte seine Kennziffer in Anträ-
gen auf Erlass eines Mahnbescheids bei allen bundesdeutschen Mahnge-
richten verwenden. Einschränkungen dazu lassen sich tabellarisch wie 
folgt darstellen (Stand Drucklegung):  

Mahngericht Bundesland MB-Antrag 
mit  

„anderer“ 
Kennziffer 

Ausbaugrad 
wird akzep-

tiert 

SEPA-Last-
schriftman-
dat  wird ak-

zeptiert 

Aschersleben Sachsen / S.- An-
halt / Thüringen 

Ja Ja Ja 

Berlin Berlin / 
Brandenburg 

Ja Ja Ja 

Bremen Bremen Ja Ja Ja 

Coburg Bayern Ja Ja Ja 

Hamburg Hamburg, 
Mecklbg.-VP 

Ja Ja Ja 

Mayen Rhld-Pfalz / 
Saarland 

Ja Ja Ja 

Schleswig Schleswig-Holstein Ja Ja Ja 

Stuttgart Baden- 
Württemberg 

Ja Ja Ja 

Hünfeld Hessen Ja Ja Ja 

Hagen /  
Euskirchen 

NRW Ja Ja Nein* 

Uelzen Niedersachsen Nein Nein Nein* 
 
* die bundesweite Gültigkeit kann beantragt werden. 

 

 

 SEPA-Mandat für die Gerichtskosten 

Der Antragsteller bzw. Prozessbevollmächtigte kann der jeweiligen Lan-
desoberkasse/Landesjustizkasse/Gerichtskasse für die im automatisier-
ten Mahnverfahren anfallenden Gerichtskosten ein SEPA-Lastschriftman-
dat erteilen. Die Vergabe einer Kennziffer ist Voraussetzung für die Teil-
nahme am Kosteneinzugsverfahren.  



- 63 - 
 

Der Einzug erfolgt in der Regel einmal wöchentlich. Zusätzlich zur Kosten-
rechnung, die für jedes Verfahren erstellt wird, erhält der Teilnehmer, der 
ein Lastschriftmandat erteilt hat, zum Einzugstermin eine sogenannte 
"Nachweisliste bei Einzug" (Muster Seite 64), die die Funktion der Last-
schriftvorankündigung (so genannte „pre-notification“) übernimmt. Diese 
enthält neben den Angaben zur Lastschrift selbst für sämtliche vom Ein-
zug betroffenen Verfahren  

• die Geschäftsnummer des Gerichts,  
 

• das Geschäftszeichen des Teilnehmers, 
 

• das besondere SEPA-Lastschriftkennzeichen des Teilnehmers (so-
weit dieses bei der Kennziffererteilung mitgeteilt wurde) und  
 

• die eingezogenen Kosten. 

Wegen des Versands der Kostenrechnung vgl. Seite 32. 

Das Lastschriftmandat umfasst die Gerichtsgebühr und eventuelle Zustel-
lungsauslagen für das Mahnverfahren. Das Lastschriftmandat umfasst da-
gegen nicht automatisch die Zahlung des zweiten Prozesskostenanteils 
(§ 12 Abs. 3 Satz 3 GKG) im Falle des Widerspruchs. Da in der Zahlung 
dieser Kosten eine Prozesshandlung liegen kann, muss diese in der allei-
nigen Entscheidung des Antragstellers verbleiben. Möchte der Antragstel-
ler diese Kosten ebenfalls einziehen lassen, muss er dies ausdrücklich 
und im Einzelfall beim Mahngericht beantragen.   

Die Gebühr für das Mahnverfahren wird nach Erlass des Mahnbescheids 
zum nächsten möglichen Termin eingezogen, eventuelle Zustellungsaus-
lagen (soweit die Anzahl von 10 Zustellungen überschritten wird) für den 
Vollstreckungsbescheid nach Erlass des Vollstreckungsbescheids.  

 

Muster ”Nachweisliste bei Einzug”: folgende Seite 
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 Elektronischer Datenaustausch ("EDA") 

Die automatisierte Bearbeitung der Mahnsachen ermöglicht, Anträge auf 
Erlass eines Mahnbescheids und andere Verfahrensanträge in einer nur 
maschinell lesbaren Aufzeichnung einzureichen (§ 702 Abs. 2 ZPO). Mit-
teilungen des Gerichts können in derselben Form erfolgen. Der elektroni-
sche Datenaustausch (EDA) kommt für Antragsteller und Prozessbevoll-
mächtigte mit EDV-Anlagen in Betracht, die Datensätze nach den Teilnah-
mebedingungen der Justiz („Konditionen für den elektronischen Daten-
austausch im automatisierten gerichtlichen Mahnverfahren“) erstellen 
können.  

Folgende Anträge an das Amtsgericht sind im EDA möglich: 

• Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 
 

• Antrag auf Neuzustellung eines Mahnbescheids 
 

• Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids 
 

• Antrag auf Neuzustellung eines Vollstreckungsbescheids 
 

• Monierungsantwort 
 

• Antrag auf Einzug der Kosten für das streitige Verfahren 
 

• Rücknahme des MB-Antrags 

Folgende Mitteilungen vom Gericht werden auf Wunsch im EDA übermit-
telt / übersandt: 

• Kostenrechnung 
 

• Zustellungs- bzw. Nichtzustellungsnachricht 
 

• Monierung 
 

• Widerspruchsnachricht 
 

• Abgabenachricht 
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Voraussetzung ist stets, dass zunächst der Mahnbescheidsantrag im EDA 
übermittelt wird. Die weiteren Anträge und Mitteilungen können danach 
passend zum jeweiligen Verfahrensablauf erfolgen. 

Die Vorteile des EDA (z.B. Einsparung von Formularkosten, keine fehler-
anfällige Ausfüllung von Antragsformularen) werden inzwischen intensiv 
genutzt; über 80% aller Mahnverfahren werden bereits im Wege des 
EDA beantragt. 

Unter www.mahngerichte.de können die "Konditionen für den elektroni-
schen Datenaustausch“ und eine Übersicht von Softwareherstellern abge-
rufen werden, die Softwareprodukte für die EDA-Antragstellung im auto-
matisierten gerichtlichen Mahnverfahren anbieten. 

Wenn regelmäßig Mahnbescheidsanträge in größerer Zahl gestellt wer-
den, sollten nähere Einzelheiten bei den Mahnabteilungen der zuständi-
gen Amtsgerichte, s. Anhang 4, erfragt werden.  

Der elektronische Datenaustausch ist auf allen für die elektronische Ein-
reichung zugelassenen Übermittlungswegen möglich.  

Die mit einer Branchensoftware erstellten Datensätze für die möglichen 
Antragsarten können über diese Wege an das Postfach des jeweiligen 
Mahngerichts übermittelt werden. Die gerichtlichen Mitteilungen werden 
an das Postfach des Absenders gesandt. An die Übermittlung via EGVP 
sind besondere Sicherheitserfordernisse geknüpft (§ 702 Abs. 2 ZPO), 
z.B. die Verwendung der digitalen Signatur und Verschlüsselungstechno-
logien. Informationen sind über die Hersteller der Branchensoftware oder 
die Mahngerichte (s. Anhang 4) zu erhalten. Informationen zum Elektroni-
schen Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP sind auch über 
www.egvp.de erhältlich. 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung kann der Ablauf der Datenerstellung und 
-übermittlung bei Nutzung des EGVP wie folgt dargestellt werden: 

1. Der Antragsteller erzeugt die Antragsdaten 
 

2. Die Übermittlungskomponente ist zu starten, was bei den meisten 
Branchensoftwareprodukten automatisch erfolgt.  
Danach ist ggfls. ein Fachdatenimport durchzuführen.  
 

3. im Fenster ist auf „Ausgang“ zu klicken 
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4. die zu versendenden Daten/Nachrichten sind zu markieren 
 

5. es ist auf „Signieren“ zu klicken, das System fragt sodann nach der 
Signatur-PIN, die einzugeben ist.  
 

6. Nach erfolgreicher Signatur ist auf „Markierte senden“ zu klicken 

Wurde die Nachricht erfolgreich versendet, erscheint sie unter „Gesen-
dete“.  

Nach Versenden der Nachricht wird das Ausdrucken der Eingangsbestä-
tigung oder des Sendeprotokolls empfohlen, da diese als rechtsverbindli-
cher Nachweis für den Eingang der Nachricht bei Gericht gelten. Hierzu 
muss die entsprechende Nachricht markiert werden und der Button „Dru-
cken“ betätigt werden. Im sich öffnenden Fenster kann der Umfang des 
Ausdrucks ausgewählt werden. 

Das Mahngericht übersendet dem Antragsteller eine Quittungsdatei, aus 
der sich das Ergebnis der Verarbeitung bei Gericht ergibt. Diese Quit-
tungsdatei sollte daher unbedingt geprüft werden. Konnten alle Daten ver-
arbeitet werden, hat die Quittungsdatei am Ende der Datei folgendes Aus-
sehen: 

---------------------------------------------------------------- 
                          Dateinachsatz Übernahme Abweichungen 
  Anzahl Anträge          1             1         0 
  Anzahl Sätze            9             9         0 
  Summe Katalognummern    11            11        0 
  Summe Anspruchsbeträge  125,00        125,00    0,00 
  Anzahl Ansprüche        1             1         0 
---------------------------------------------------------------- 

 
Sofern an dieser Stelle Abweichungen aufgeführt sind und das Mahnge-
richt die eingereichten Anträge nicht verarbeitet hat, sind die nicht verar-
beiteten Antragsdaten nachfolgend aufgelistet. Nach Fehlerbehebung 
durch den Antragsteller, der hierzu ggfls. seinen Softwarehersteller kon-
taktieren muss, müssen die Anträge daher erneut an das Mahngericht 
übermittelt werden.  
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 Orts- und Gerichtsdatei / Ermittlung des zuständigen 
Gerichts 

Eine Auskunft zur Zuständigkeit ordentlicher Gerichte ist im Internet ver-
fügbar. Der Zugang kann über das Justizportal des Bundes und der Län-
der www.justiz.de, dort unter „Orts- / Gerichtsverzeichnis“, über das In-
ternetportal der Mahngerichte (www.mahngerichte.de) sowie z. T. über die 
Internet-Portale der Justizverwaltungen (vgl. Anhang 5) erfolgen. 

Das Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg stellt au-
ßerdem eine Orts- und Gerichtsdatei entgeltlich zur Verfügung. Erwerbern 
soll damit die Möglichkeit gegeben werden, die unter www.justiz.de ent-
haltene Funktionalität in ihre eigene Software einzubinden. Die Datei 
wurde inzwischen in großem Umfang von Antragstellern, Prozessbevoll-
mächtigten und Verwaltungen erworben. 

Die Datei enthält u.a. 

• alle Orte Deutschlands mit den dazugehörenden Postleitzahlen, 
 

• das für jeden Ort zuständige Amts-, Land- und Oberlandesgericht, mit 
Angabe der Kontaktdaten einschl. XJustiz-ID und Merkmal über die 
Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr einzelner Abteilungen 
 

• Angaben zu Kammern für Handelssachen, 
 

• Zweigstellen von Amtsgerichten, auswärtige Kammern für Handelssa-
chen sowie Familiengerichte, wenn diese bei einem vom zuständigen 
Amtsgericht abweichenden Ort eingerichtet sind, 
 

• das für das Mahnverfahren zuständige Gericht,  
 

• Straßen und die dafür zuständigen Gerichte, wenn für eine PLZ/Orts-
angabe mehrere Gerichte zuständig sind; es werden nur die Straßen 
für die Alternativgerichte geführt. 

Daneben sind auch die Gerichte der außerordentlichen Gerichtsbarkeit 
(Finanzgerichte, Sozialgerichte, Verwaltungsgerichte und Arbeitsgerichte 
je mit Instanzenzug) sowie eine Reihe anderer Konzentrationszuständig-
keiten enthalten, wie z.B. Registergerichte, Insolvenzgerichte, usw.  
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Die Bezugskonditionen sind beim Ministerium der Justiz und für Europa 
Baden-Württemberg, Koordinierungsstelle für das Automatisierte Mahn-
verfahren, Schillerplatz 4, 70173 Stuttgart, poststelle@jum.bwl.de, zu er-
fahren. 

Für den Erwerb der Datei ist die schriftliche Bestellung erforderlich. 
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IV. Ausfüllbeispiele für den Antrag  
auf Erlass eines Mahnbescheids 

Im nachfolgenden Kapitel werden Ausfüllbeispiele zu einzelnen Fragen 
gegeben.  

Dabei wird zunächst die Antragserfassung in Online-Mahnantrag erläutert 
und anhand eines Beispiels verdeutlicht.  

Im Anschluss an den Abschnitt über den Online-Mahnantrag werden noch 
Beispiele für das Ausfüllen des Antragsformulars gegeben.  

 

 Online-Mahnantrag 

a) Aufruf und Startseite 

Der Online-Mahnantrag kann im Internet über www.online-mahnan-
trag.de aufgerufen werden: 
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b) Navigation 

Der Benutzer wird ab dieser Startseite interaktiv durch den Online-
Mahnantrag geführt. Sobald die Eingabe auf einer Seite abgeschlos-
sen ist, gelangt der Benutzer stets über die Schaltfläche „Weiter“ 
bzw.   zur nächsten, logischen Eingabe (sequentielle Naviga-
tion).  

Zu der vorherigen Seite gelangt man über die Schaltfläche „zurück“ 

oder .  

Die Antragserfassung gliedert sich in 6 Abschnitte: 

- Prozessbevollmächtigter 
- Antragsteller 
- Antragsgegner 
- Hauptforderung / Zinsen  
- Auslagen / Nebenforderungen 
- Allgemeine Angaben  

Zusätzlich zur Navigation mit den oben genannten Schaltflächen 
bietet das System eine direkte Navigation zu den Eingabeabschnit-
ten an.  

In der Menüleiste am oberen Bildrand sind unter „Antrag“ alle Einga-
beabschnitte aufgelistet, ein Klick auf den Namen des entsprechen-
den Abschnitts führt den Benutzer unmittelbar zum gewählten Ab-
schnitt (Direktnavigation). 

Wählt der Benutzer die sequentielle Navigation, bietet das System 
Schritt für Schritt jeweils die Eingabemaske an, die zur Erstellung 
eines lückenlosen Antrags nötig ist. Wird z.B. eine juristische Person 
als Partei eingetragen, verzweigt das System automatisch zur Ein-
gabe des gesetzlichen Vertreters der Partei.  

Sind verschiedene Folgeeingaben logisch möglich, wird dem Benut-
zer eine Auswahl der nächstmöglichen Folgeeingaben angeboten.  

Zur Erleichterung der Eingabe stellt das System an etlichen Stellen 
Auswahllisten zur Verfügung, erkennbar am Symbol , das der Be-
nutzer nur anzuklicken braucht. Es öffnet sich dann eine Auswahl-
liste, in der nur die Angaben angeboten werden, die im Sachzusam-
menhang richtig sein können. Ist als Rechtsform einer Partei z.B. 
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„GmbH“ angegeben, bietet das System als Funktion des gesetzli-
chen Vertreters nur die Funktionen an, die zu dieser Rechtsform 
passen (geschäftsführender Gesellschafter; Geschäftsführer).  

Stellt das System logische Fehler fest, erhält der Benutzer je nach 
Qualität des Fehlers einen Warnhinweis oder einen Fehlerhinweis:  

Warnhinweise können ohne Korrektur übergangen werden, wobei 
der Benutzer dann mit einer Monierung durch das Mahngericht rech-
nen muss.  

Fehlerhinweise führen demgegenüber dazu, dass das System die 
Eingabe nicht abschließen kann. Der Benutzer muss den festgestell-
ten Fehler beheben. Der Fehlerhinweis gibt dazu die erforderlichen 
Hinweise.   

Bereits abgeschlossene Eingaben können geändert werden. Even-
tuelle Änderungen müssen aber vorgenommen werden, ehe der An-
trag an das Mahngericht übermittelt wird.  

Der zu ändernde Eingabeabschnitt kann, wie oben beschrieben, auf-
gerufen werden. Darüber stellt das System am Ende der Antragsda-
tenerfassung nochmals alle erfassten Angaben in einer Übersicht 
dar, von wo aus der Benutzer ebenfalls nochmals die einzelnen Be-
reiche zur Änderung aufrufen kann, vgl. Direktnavigation, Seite 71. 

 

c) Übertragungsauswahl 

Nach Auswahl des zuständigen Gerichts auf der Startseite, vgl. oben 
Seite 70, gelangt der Benutzer zur Auswahl der Übermittlungsart an 
das Gericht.  
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Die Optionen im Einzelnen: 

 
Druck auf Papier (Barcode) 

Diese Option kann jeder Nutzer wählen, auch Rechtsanwälte und 
registrierte Inkassodienstleister. Letztere allerdings nur, solange sie 
nicht der Pflicht der elektronischen Einreichung unterliegen. Beach-
ten Sie die Hinweise zum Ausdruck.  
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Versand per Internet 

Diese Option wählen Nutzer, die mit Chipkartenlesegerät und Sig-
naturkarte ausgestattet sind und den Antrag via EGVP übermitteln 
können. 

 
Download zum Individualversand 

Diese Option wählen Nutzer sicherer Übermittlungswege, also  

- beA 
- beN 
- beBPo 
- DE-Mail (absenderbestätigt) 

 
Die Datei wird lokal abgespeichert und kann dann ohne weitere Be-
arbeitung der Datei als Nachrichtenanhang über den sicheren 
Übermittlungsweg an das Gericht versendet werden.  

Diese Option ist nicht für andere Übermittlungswege geeignet. 
Insbesondere ist die Übermittlung mittels einfacher E-Mail unzuläs-
sig.     

 
Antragstellung unter Nutzung des neuen Personalausweises 

Diese Option wählen Nutzer der elektronischen Identität auf dem 
neuen Personalausweis bzw. auf dem elektronischen Aufenthaltsti-
tel. Beachten Sie, dass zur Nutzung ebenfalls ein Lesegerät nötig 
ist. 

 
Mit der Schaltfläche „neuer Antrag“ gelangt der Benutzer zur An-
tragserfassung. 
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d) Prozessbevollmächtigter 

Im Beispiel wird der Antrag durch einen Prozessbevollmächtigten 
gestellt, es ist also die oberste Schaltfläche „weiter“ anzuklicken. 

 

Auf der angebotenen Maske können die Informationen zum Anwalt 
erfasst werden. Neben der Vertretung durch eine Kanzlei kann auch 
die Vertretung durch eine Rechtsanwaltsgesellschaft, durch einen 
Nichtanwalt (Herr/Frau) durch ein registriertes Inkassounternehmen 
und durch eine Verbraucherzentrale abgebildet werden. Hierzu ist 
der entsprechende Reiter auf der Seite zu wählen.  
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Wichtig: 
Der Anwalt erhält Umsatzsteuer auf seine Vergütung nur, wenn die 
von ihm vertretene Partei nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
Wird das Häkchen nicht gesetzt, wird keine Umsatzsteuer auf die 
Anwaltsvergütung berechnet und festgesetzt. Dies gilt auch bei An-
gabe einer Kennziffer.  

In der Zeile darunter kann der Anwalt angeben, dass er selbst von 
der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist. Dies gilt nur dann, wenn 
der Jahresumsatz der Anwaltskanzlei die hierzu geltenden steuer-
rechtlichen Grenzen nicht erreicht. Dieser Fall ist äußerst selten. 
Wird das Häkchen in der darunterliegenden Zeile gesetzt, wird dem 
Anwalt keine Umsatzsteuer festgesetzt, unabhängig von der Erklä-
rung über die Vorsteuerabzugsberechtigung der Partei. Das System 
akzeptiert diese Eingabe ungeprüft, eine Warnung erfolgt nicht.  
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Sind die Eingabefelder gefüllt, ist die Eingabe des Prozessbevoll-
mächtigten abgeschlossen. Ein weiterer Prozessbevollmächtigter 
kann nicht erfasst werden, durch Betätigen der Schaltfläche „Weiter“ 
gelangt der Benutzer also zur nächsten logischen Eingabe: der Ein-
gabe der Antragstellerdaten.  

 

e) Antragsteller / Antragsgegner 

Erfasst werden können 

- natürliche Personen unter dem Reiter „Herr/Frau“ 
- juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften 

unter dem Reiter „Firma“ 
- die Kennziffer, sofern der Antragsteller über eine Kennziffer 

verfügt, unter dem Reiter „Kennziffer“ 
- Parteien kraft Amtes (Insolvenzverwalter, Sequester, etc.) 

unter dem Reiter „Sonstige“ 
- Rechtsanwalt in eigener Sache unter dem Reiter „Sonstige“ 
- Wohnungseigentümergemeinschaften unter dem Reiter 

„Sonstige“ 
- Vereine, Gebietskörperschaften, kirchliche Institutionen, etc. 

unter dem Reiter „Sonstige“, dort unter der Folgeauswahl 
„Weitere“ 

Bei Auswahl „Firma“ werden in der Auswahlliste „Rechtsform“ zu-
nächst Rechtsformen nach deutschem Recht in alphabetischer Rei-
henfolge angeboten, darunter Rechtsformen nach ausländischem 
Recht, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge. 
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Nach Abschluss der Eingabe mit  leitet das System zur nächst-
logischen Eingabe. Im Beispiel wurde die Antragstellerrechtsform 
„GmbH & Co KG“ gewählt, diese wird von der Komplementär-GmbH 
vertreten. Das System fordert zur entsprechenden Eingabe auf: 
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Nach Abschluss der Eingabe mit  wird die Eingabe der Angaben 
zum gesetzlichen Vertreter verlangt: 

 
Nach Erfassung der Angaben zum gesetzlichen Vertreter kann ein 
weiterer gesetzlicher Vertreter erfasst werden. Das System fragt 
den Benutzer entsprechend: 
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Die Auswahl „ja“ führt zur Eingabemaske für die Daten eines weite-
ren gesetzlichen Vertreters, die Auswahl „nein“ zur identisch gestal-
teten Abfrage, ob ein weiterer Antragsteller erfasst werden soll.  

Wird kein weiterer Antragsteller erfasst, leitet das System zur Erfas-
sung der Antragsgegnerdaten über.  

Die Erfassung der Antragsgegnerdaten ist identisch zur Erfassung 
der Antragstellerdaten ausgestaltet und wird deshalb hier nicht wie-
dergegeben.  

 

f) Hauptanspruch 

Zunächst fragt das System, ob eine besondere Verfahrensart 
(Scheck-/Wechsel-/Urkundenmahnverfahren) oder ein reguläres 
Mahnverfahren gewählt werden soll, vgl. Darstellung auf der nächs-
ten Seite. 

Grundsätzlich gilt: Dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids sind 
keine Beweismittel beizufügen. Dies gilt auch bei der Verwendung 
des Online-Mahnantrags und auch bei der Wahl einer besonderen 
Verfahrensart: das dem Verfahren zugrunde liegende Dokument 
(Scheck/Wechsel/Urkunde) ist frühestens dem Prozessgericht vor-
zulegen. 

 

Nach Abschluss der Eingabe der Verfahrensart mit  wird die Er-
fassungsmaske für die Hauptansprüche zur Verfügung gestellt.  
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Ansprüche, für die eine Katalognummer vergeben wurde, vgl. An-
hang 2, werden auf dem Reiter „katalog. Anspruch“ erfasst.  

Wurde keine Katalognummer vergeben, kann der Anspruch unter 
dem Reiter „sonst. Anspruch“ eingegeben werden. 

Bitte bezeichnen Sie Ihren Anspruch so genau, dass der Anspruch 
unzweifelhaft identifiziert werden kann (Rechnung, Rechnungsnum-
mer und Datum der Rechnung oder entsprechende Angaben). Bei 
der Geltendmachung mehrerer Ansprüche sollten Sie im Zweifel 
jede Einzelforderung entsprechend bezeichnen. Eine ungenügende 
Individualisierung der Ansprüche kann zu Rechtsnachteilen führen. 
Bei Unsicherheiten sollten Sie den Rat einer zur Rechtsberatung be-
fugten Person (Rechtsanwalt usw.) einholen. 

Schließlich können hier auch Zinsen erfasst werden, die der Antrag-
steller selbst für einen bestimmten Zeitraum ausgerechnet hat. 
Hierzu steht der Reiter „ausgerechneter Zins“ zur Verfügung. 

 

Nach Abschluss der Eingabe mit  fragt das System, welche wei-
teren Daten erfasst werden sollen: 
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Im vorliegenden Beispiel sollen Zinsen erfasst werden. Wurden zu-
vor ausgerechnete Zinsen erfasst, ist darauf zu achten, dass sich 
die Zinszeiträume nicht überschneiden, anderenfalls gibt das Sys-
tem einen Fehlerhinweis. 

 

 

 

Hinweis:  
Zinsen werden immer der zuvor erfassten Hauptforderung zugeord-
net. Nach der Erfassung einer Hauptforderung sind daher zunächst 
die zu dieser Forderung gehörigen Zinsen einzugeben, ehe eine 
weitere Hauptforderung angegeben wird.  
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In der dritten Zeile der Eingabemaske kann ein Zinsrechenbetrag 
angegeben werden. Entspricht der zu verzinsende Betrag dem Be-
trag der Hauptforderung, kann diese Zeile leer bleiben.  

Nur, wenn der zu verzinsende Betrag geringer ist, als die zugehörige 
Hauptforderung, kann dies hier angegeben werden.  

Wird nach dem Eingabefeld „Zinssatz“ ein Häkchen gesetzt, werden 
Zinsen über dem Basiszinssatz geltend gemacht (hier: 2 % über Ba-
siszinssatz). Wird ein fester Zinssatz verlangt, darf das Häkchen 
nicht gesetzt werden.  
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g) Auslagen und Nebenforderungen 

Nach Abschluss der Anspruchserfassung mit  leitet das System 
zur Eingabe der Auslagen und Nebenforderungen weiter: 

 

 

  



- 85 - 
 

h) Prozessgericht 

Nach Abschluss der Erfassung der Auslagen und Nebenforderun-

gen mit  wird das anhand der bisherigen Angaben ermittelte Pro-
zessgericht angezeigt. Liegt keine ausschließliche Prozessgerichts-
zuständigkeit, z.B. bei Mietsachen, wird das Gericht des allgemei-
nen Gerichtsstands des Antragsgegners angenommen.  

 

Die vorgeschlagene Angabe kann über die Schaltfläche „bearbeiten“ 
geändert werden. Auch dann werden aber ausschließliche Zustän-
digkeiten beachtet. 

 

  



- 86 - 
 

i) Allgemeine Angaben 

Nach Abschluss der Prozessgerichtserfassung mit  werden die 
Eingabemöglichkeiten zu den übrigen Antragsinhalten angeboten: 

 

 

Eine Erklärung zur Gegenleistung muss abgegeben werden, vgl. § 
690 Abs. 1 Nr. 4 ZPO.  

 

Wichtig:  
Wird Prozesskostenhilfe beantragt, muss der Antrag bis auf weiteres 
als Barcode-Antrag übermittelt werden. Dem Antrag sind die Erklä-
rung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Partei sowie geeignete Nachweise beizufügen. Die Erklärung kann 
unter www.justiz.de heruntergeladen werden. 
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Nach Abschluss dieser Angabe mit  können evtl. Bankdaten ein-
gegeben werden: 

 

 

Eine Eingabe ist hier nicht zwingend nötig, die Bankdaten können 
leer bleiben. Wird eine Bankverbindung angegeben, wird diese auf 
den Bescheiden als Information für den Antragsgegner dargestellt.  

Die Bankdaten müssen stets, also auch im nationalen Zahlungsver-
kehr, im internationalen BIC- und IBAN-Format angegeben werden.  

 

j) Antragsdatenübersicht 

Nach Abschluss der vorigen Eingabe mit  stellt das System 
nochmals alle Antragsdaten in einer Übersicht dar.  

Die angebotene Seite kann durch den Slider am rechen Bildschirm-
rand nach unten gescrollt werden.  

Alle bisher erfassten Daten können über die Schaltflächen „bearbei-
ten“ nochmals geändert werden.  

 

Darstellung vgl. nächste Seite.  
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Sind alle Daten korrekt, kann die Übersicht mit  abgeschlossen 
werden. Auf der dann folgenden Seite kann über die Reiterauswahl 
„Signieren“, „Barcode“, „EDA-Download“ oder „eID-Personalaus-
weis“ nochmals die anfangs gewählte Übermittlungsart geändert 
werden. 
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k) Übermittlung des Antrags / Druck Barcode 

Bei Barcode-Druck empfiehlt es sich, die Hinweise zum Barcode-
Druck zu lesen. Der Benutzer gelangt durch Klick auf den unterstri-
chenen Text zu den Hinweisen.  

Anschließend muss durch Setzen des Häkchens bestätigt werden, 
dass die Hinweise gelesen und beachtet werden. Wird danach die 
Schaltfläche „drucken“ betätigt, wird der Barcode-Druck als PDF-
Download zur Verfügung gestellt. 

 

 

Wichtig: 

Bei bestimmten Browsereinstellungen wird die erzeugte PDF-Datei 
nicht im Browser dargestellt sondern im Adobe-Reader. Lehnt der 
Browser gleichzeitig aufgrund der Sicherheitseinstellungen Down-
loads ab, gibt das System einen Hinweis: „Der Download von Da-
teien von dieser Seite auf den Computer wurde aus Sicherheitsgrün-
den geblockt. Klicken Sie hier, um Optionen anzuzeigen“, oder ähn-
lich. 

Dieser Text wird dann am der oberen Rand der Anwendung, über 
der Zeile „Online-Mahnantrag Eine Anwendung der Deutschen 
Mahngerichte“ angezeigt. Durch Klick in den Text und Auswahl „Da-
tei herunterladen“ kann die Erfassung fortgesetzt werden.  
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Das System fällt hierbei zunächst zurück auf die Startseite. Die er-
fassten Daten sind aber noch vorhanden, solange die Sitzung 
nicht beendet wurde. Um die Daten drucken zu können, muss daher 
lediglich der Download nochmals angestoßen werden.  

Der schnellste Weg führt über die Direktnavigation, Auswahl „Dru-
cken/Signieren - Barcode“. Das Häkchen zu den Hinweisen muss 
nun nochmals gesetzt werden. Wird jetzt die Schaltfläche „drucken“ 
betätigt, wird das PDF-Dokument zur Verfügung gestellt.   

Der Barcodeantrag hat folgendes Aussehen, vgl. nächste Seiten: 

  



 
 
 
 
 B

An das
Amtsgericht Stuttgart
Zentrales Mahngericht
70154 Stuttgart
 
 
 

27.03.2018
 
 
Ich beantrage, aufgrund der im beigefügten Barcode verschlüsselten Daten einen Mahnbescheid zu
erlassen und in diesen die Kosten des Verfahrens aufzunehmen. Die unten aufgeführten Hinweise
des Gerichts habe ich beachtet.
 
Geschäftszeichen des Antragstellers/Prozessbevollmächtigten:
 
 
Absender (Antragsteller / ges. Vertreter / Prozessbevollmächtigter):
 
Herr
Max Muster
Oberes Wasser 5
70173 Stuttgart

 
Hinweise des Gerichts:
 
1. Dieses Anschreiben muss unterschrieben und zusammen mit dem Kontrollausdruck (Seiten 2 bis 2)

sowie dem anschließenden Barcode-Ausdruck (Seiten 3 bis 3) beim zuständigen Mahngericht
eingereicht werden. Verwenden Sie zum Druck ausschließlich weißes Standardpapier der Größe DIN A 4
(80g/qm) und versenden Sie den Originalausdruck in einfacher Ausführung auf dem Postweg, ohne ihn
zu knicken.

2. Übermitteln Sie den Antrag nicht per Fax! Dadurch kommt es in der Regel zu einem technisch
bedingten Qualitätsverlust. Der Antrag ist danach regelmäßig nicht mehr maschinell lesbar.

3. Die rechts oben angegebene Nummer (001 BARC0003 516852 E347502) muss auf allen Seiten
identisch sein, der Antrag darf nur aus 3 Seiten bestehen. Nachträgliche Ergänzungen, Veränderungen
oder Streichungen des Textes oder Barcodes sind unzulässig. Bei erforderlichen Änderungen geben Sie
bitte die Daten neu ein und drucken den Antrag für das Gericht erneut aus.

4. Ist eine Druckseite fehlerhaft gedruckt, verschmutzt oder nicht lesbar, so drucken Sie bitte den gesamten
Antrag erneut aus.

5. Beachten Sie auch die Hinweise in der Internetanwendung  www.online-mahnantrag.de  zu Papier,
Druck und Versand.

 
Die Nichtbeachtung der Hinweise gefährdet die maschinelle Lesbarkeit (§ 702 Abs. 2 ZPO) und kann
damit die Bearbeitung des Antrags verzögern, zu Beanstandungen oder zur kostenpflichtigen
Zurückweisung führen (§ 691 ZPO).

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids - Deckblatt - Seite 1 von 3
Max Muster

gegen Ludger Lustlos
-   maschinell lesbarer Antrag für das automatisierte Verfahren   - 001 BARC0003 516852 E347502

____________________ ____________________ _____________________________________
Ort Datum Unterschrift des Antragstellers/Vertreters/Prozessbevollm.



 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids Seite 2 von 3
Max Muster

gegen Ludger Lustlos
-   maschinell lesbarer Antrag für das automatisierte Verfahren   - 001 BARC0003 516852 E347502

Verfahrenswährung: EUR

Antragsteller
   1. Antragsteller

Anrede: Herr
Vorname: Max

Nachname: Muster
Straße: Oberes Wasser 5

PLZ/Ort/Nation: 70173 Stuttgart

Antragsgegner
   1. Antragsgegner

Anrede: Herr
Vorname: Ludger

Nachname: Lustlos
Straße: In der Klemme 1

PLZ/Ort/Nation: 70173 Stuttgart
      Prozessgericht

Anschrift: Amtsgericht Stuttgart
70190 Stuttgart

Ansprüche
Summe der Hauptforderungen: 123,45 EUR

   1. Katalogisierbarer Anspruch
Anspruch: Warenlieferung-en

(Katalog-Nr. 43)
Mitteilungsform:

Rechnungsnummer:
ab/vom: 02.02.2018
Betrag: 123,45 EUR

      1.1 Zinsangaben: Laufende Zinsen
Zinssatz: 5,000 %-Punkte jährlich über dem Basiszinssatz

aus Betrag: 123,45 EUR
ab/vom: 02.03.2018

Auslagen/Nebenforderungen
   Auslagen des Antragstellers

Vordruck/Porto: 1,45 EUR

Allgemeine Angaben
   Ich erkläre, dass der Anspruch von einer Gegenleistung abhängt, diese aber bereits erbracht ist.

Zuständiges Mahngericht
Amtsgericht Stuttgart
Zentrales Mahngericht
70154 Stuttgart



 

 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids Seite 3 von 3
Max Muster

gegen Ludger Lustlos
-   maschinell lesbarer Antrag für das automatisierte Verfahren   - 001 BARC0003 516852 E347502
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Wichtige Hinweise: 

• Wird der Barcode-Druck verwendet, sind mit Druck des Barcode-
Antrags noch keine Daten beim Mahngericht eingegangen. Der 
Barcode-Antrag muss per Post an das Mahngericht übersandt 
werden. 
 

• Es sind alle Seiten des Barcode-Antrags an das Mahngericht zu 
übersenden (Deckblatt, Klarschriftteil, Barcode-Seite). 
 

• Der Barcode-Antrag ist einfach an das Mahngericht zu übersen-
den, dem Antrag ist keinesfalls eine Mehrfertigung beizufügen. 
 

• Der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids darf nicht sowohl als 
Barcode-Antrag als auch im Wege des EGVP oder auf anderem 
Wege an das Mahngericht übermittelt werden. Die Mahngerichte 
haben keine Möglichkeit festzustellen, dass ein solcher Antrag 
doppelt eingereicht wurde, es würden also – kostenpflichtig - 
zwei Mahnverfahren eingeleitet. 
 

• Manche Browser erstellen das PDF-Dokument ohne Plug-In. 
Diese Ausdrucke sind zumeist an der eingedruckten URL er-
kennbar. Solche Anträge sind bei Gericht in der Regel nicht les-
bar und erfüllen dann nicht die Anforderungen an die maschi-
nelle Bearbeitbarkeit. Um dies zu vermeiden, wählen Sie in die-
sen Fällen in den Browsereinstellungen für Portable Document 
Format die Option „Adobe Acrobat verwenden“. 

 
Im Portal sind auch die Folgeantragsarten Antrag auf Neuzustellung 
eines Mahnbescheids, Antrag auf Erlass des Vollstreckungsbe-
scheids und Antrag auf Neuzustellung eines Vollstreckungsbe-
scheids sowie der Widerspruch verfügbar. 

Alle Anträge und Rechtsbehelfe können als Barcode-Ausdruck oder 
als EDA-Datensatz an das Gericht übermittelt werden.  

Zusätzlich ist die Antragstellung unter Nutzung der elektronischen 
Identität des neuen Personalausweises bzw. des elektronischen 
Aufenthaltstitels verfügbar.  
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 Formular 

Stichwort: Seite 

Andere Nebenforderungen 105/106 

Antragsteller / Antragsgegner  

• natürliche Person, eingetragener Kaufmann 
• juristische Person u. dgl. (GmbH, KG) 
• Kennziffer, GmbH u. Co.KG 

  96/97 
  99/100 
101/102 

Auslagen/andere Nebenforderungen  des Antragstellers 105/106 

Geschäftszeichen des Antragstellers / Prozessbevollmächtig-
ten 

111/112 

Hauptforderung  

• Katalognummer (Warenlieferung, Miete) 
• Scheck-/Wechselmahnverfahren, Urkundenmahnverfahren 
• Sonstiger Anspruch 
• Anspruch nach Verbr.darlehensvertrag §§ 491-504 BGB 

103/104 
105/106 
103/104 
109/110 

Prozessbevollmächtigter/Geschäftszeichen 111/112 

Zinsen  

• laufende Zinsen 
• Zinsstaffel 
• vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen 

107/108 
107/108 
107/108 
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a) Antragsteller, Antragsgegner 

Beachten Sie die Erläuterungen in den Hinweisen zum Formular für 
den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides (Seite 22) zu Zeilen 2 
bis 31. 

 

Beispiel 1 (siehe nebenstehendes Muster) 
 

 

aa) Natürliche Personen - Eheleute - 

siehe Eintragung in den Zeilen 3 – 7 bzw. 17 – 22  

• Ehegatten: bei gleichem Namen und gleicher Anschrift genügen 
zur Bezeichnung des anderen Ehegatten in Spalte 2 die Angabe 
Herr bzw. Frau und die Eintragung des Vornamens (s. Spalte 2 
Zeilen 3-4) 

Hinweise: 

• Berufsbezeichnung, Geburtsdatum: diese Angaben sollten nur 
zur Vermeidung von Verwechslungen erfolgen. 

• Akademische Titel können dem Vornamen vorangestellt wer-
den 

• Bankverbindung des Antragstellers: Im Formular ist dafür kein 
besonderer Raum vorgesehen. Die Eintragung kann aber in 
Zeile 49 erfolgen; die Zeilen 46 - 48 dürfen dann nicht ausgefüllt 
werden. 
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ab)  Eingetragener Kaufmann 

siehe Eintragung in den Zeilen 8 – 11 

Einzelkaufleute müssen gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB obligatorisch 
durch einen Rechtsformzusatz „eingetragener Kaufmann“, „einge-
tragene Kauffrau“ oder allgemein verständliche Abkürzungen dieser 
Bezeichnungen, z.B. „e.K.“, „e.Kfm." oder „e.Kfr." in der Firma auf 
ihre Kaufmannseigenschaft hinweisen. Wenn weder Kaufmannsei-
genschaft noch Handelsregistereintragung (Kleingewerbetreibende 
etc.) vorliegt, ist der Antragsteller (bzw. der Antragsgegner) als na-
türliche Person in Spalte 1/2 des Formulars (Herr/Frau) einzutragen. 

 

Hinweis:  

Die meisten Mahngerichte beanstanden den fehlenden Rechtsform-
zusatz. 

Wird ein fehlender Rechtsformzusatz nicht beanstandet, ist der 
Name des Inhabers anzugeben, wenn dieser nicht bereits im Fir-
mennamen enthalten ist. Inhaber kann nur eine einzelne natürliche 
Person sein. Da der Inhaber kein gesetzlicher Vertreter ist, muss die 
Eintragung in den Zeilen 9 / 10 (s. Beispiel) bzw. 24 erfolgen, nicht 
in den Zeilen 12 – 16 bzw. 27 – 31. 
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Beispiel 2 (siehe nebenstehendes Muster) 
 

ac)  Juristische Personen - GmbH -  

siehe Eintragung in den Zeilen 8 – 14 

In der Zeile 8 (23) muss die Rechtsform angeben werden; es sollten 
dafür die gebräuchlichen Abkürzungen verwendet werden. Die An-
gabe ersetzt nicht den evtl. Zusatz in der Firmenbezeichnung. In der 
Zeile 12 (27) ist die Spaltenangabe „3” notwendig, um die Zugehö-
rigkeit des gesetzlichen Vertreters zum Antragsteller (Antragsgeg-
ner) zu kennzeichnen. 

 

ad)  Juristische Person - KG 

siehe Eintragung in den Zeilen 23 – 29 

Als Antragsgegner werden im Beispiel die KG sowie die Komple-
mentäre in Anspruch genommen (= 3 Antragsgegner). Die Komple-
mentäre sind als Antragsgegner in den Spalten 1 und 2 vollständig 
und als gesetzliche Vertreter der KG in den Zeilen 27 - 29 zu be-
zeichnen. 
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Beispiel 3 (siehe nebenstehendes Muster) 
 

ae) Kennziffer für Antragsteller 

siehe Eintragung in der Zeile 9 

Die Kennziffer ist immer in Zeile 9 einzutragen. Alle übrigen Anga-
ben in den Zeilen 8 (Anrede und Rechtsform) und in den Zeilen 10 
bis 16 müssen unterbleiben. 

 

af) Juristische Person - GmbH & Co.KG - 

siehe Eintragung in den Zeilen 18 - 29 

Beachten Sie die Hinweise zum Formular MB-Antrag „Nur für GmbH 
u. Co.KG u.ä.:” 

• In den Zeilen 23 (8) ist die besondere Schlüsselzahl ”4” anzuge-
ben; die Angabe der Rechtsform für die GmbH & Co.KG erüb-
rigt sich. 
 

• Die GmbH als Komplementärin ist in den Spalten 1 oder 2 an-
zugeben; der Anredeschlüssel Zeile 18 (3) bleibt frei. Der ge-
setzliche Vertreter der GmbH (Geschäftsführer) ist in den Zeilen 
27 bis 29 (12 bis 14) einzutragen. In der Zeile 27 (12) ist die 
Nummer der Spalte der GmbH anzugeben. 
 

• Ähnliche Rechtsformen: Bei einer AG u. Co.KG, OHG u. Co.KG 
usw. erfolgen die Eintragungen in gleicher Weise; in den Zeilen 
23 (8) muss jedoch die entsprechende Rechtsform angegeben 
werden.  

 

Hinweis: 
Die falsche Eintragung einer GmbH & Co.KG und die fehlende 
GmbH sind häufige Fehler. 
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b) Bezeichnung des Anspruchs 

Beachten Sie die Erläuterungen in den Hinweisen zum Formular 
MB-Antrag unter „Hauptforderung (Zeilen 32 – 39)”. 

Beispiel 4 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 32 u. 33) 
 
Hauptforderung (Katalog-Nr.) (Warenlieferung) 

Zur Bezeichnung der Hauptforderung ist aus dem Hauptforderungs-
Katalog (siehe Seite 23 und Anhang 2) die zutreffende Katalognum-
mer in die erste Spalte der Zeile 32 (33, 34) einzutragen. Bei mehr 
als drei Hauptforderungen muss ein Ergänzungsblatt (siehe Seite 
19) benutzt werden. 

Hinweis: Ein falsch eingetragenes oder fehlendes Fälligkeitsdatum 
ist ein häufiger Fehler. 

Beispiel 5 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 32 – 35) 
 
Hauptforderung (Katalog-Nr.) (Miete/Mietnebenkosten) 

Bei der Miete für Wohnraum / Geschäftsraum (Katalognummern 19 
/ 17), bei Mietnebenkosten (Nr. 20) und bei Wohngeld- / Hausgeld-
ansprüchen (Nr. 90) ist die mit Postleitzahl und Ort bezeichnete 
Wohnung in der Zeile 35 anzugeben. 

Hinweis: Die fehlende Zusatzangabe in Zeile 35 ist ein häufiger Feh-
ler. 

Beispiel 6 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 36 u. 37) 
 
Sonstiger Anspruch 

Die Bezeichnung des Anspruchs in den Zeilen 36, 37 soll nur erfol-
gen, wenn der Hauptforderungs-Katalog (siehe Anhang 2) nicht aus-
reicht. Im dargestellten Beispiel wird gegen einen Antragsgegner 
aus Darlehen, gegen einen weiteren Antragsgegner aus Bürgschaft 
vorgegangen. 

Hinweis: Ein fehlendes Datum (Fälligkeits-, Anspruchsdatum) in der 
Bezeichnung des sonstigen Anspruchs ist ein häufiger Fehler. 
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c) Scheck-/Wechsel-/Urkundenmahnverfahren 

Beispiel 7 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 32 u. 36) 
 
Scheckmahnverfahren 

Bei der Geltendmachung eines Anspruchs aus einem Scheck im 
Scheckmahnverfahren wird aufgrund der Angabe der besonderen 
Verfahrensart in Zeile 36 ein Scheckmahnbescheid (ebenso Wech-
selmahnbescheid) erlassen. Fehlt die Eintragung in Zeile 36, wird 
bei Angabe der Katalognummer 30 ein „normaler” Mahnbescheid er-
lassen. 

Beispiel 8 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 36 u. 37) 
 
Urkundenmahnverfahren 

Im Antrag auf Erlass eines Urkundenmahnbescheids ist die kom-
plette Bezeichnung des Anspruchs in Zeilen 36 und 37 einzutragen. 
Als erstes ist das Wort „Urkundenmahnverfahren” anzugeben. Da-
ran anschließend sind die Urkunde sowie die Hauptforderung mit 
Datum und Betrag zu bezeichnen. In Zeilen 32 bis 34 darf keine wei-
tere Eintragung erfolgen. Der Mahnbescheid wird als Urkunden-
mahnbescheid erlassen. 

 

d) Auslagen und andere Nebenforderungen 

Beispiel 9 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 43 u. 44) 
 

§ 690 Abs. 1 Nr. 3 ZPO regelt: Haupt- und Nebenforderungen sind 
gesondert und einzeln zu bezeichnen. Die anderen Neben-
forderungen sind daher nach ihrer Art aufgeschlüsselt. 
Auskünfte sind z.B. Kosten für die Einwohnermeldeamtsanfrage, 
Handelsregisterauskunft, Gewerberegisterauskunft u. ä. 

Die Gerichts- und Prozessvertreterkosten werden vom Amtsgericht 
errechnet und in den Mahnbescheid aufgenommen; diese Kosten 
dürfen hier nicht eingetragen werden. 
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e) Zinsen 

Beachten Sie die Erläuterungen in den Hinweisen zum Formular 
MB-Antrag zu „Laufende Zinsen” und „Ausgerechnete Zinsen” 

Beispiel 10 - laufende Zinsen - (Zeilen 32, 33, 40, 41) 
 
Bei der Geltendmachung von Zinsen ist die Zeilennummer (32, 33, 
34 oder 36) der Hauptforderung, für die Zinsen gefordert werden, in 
der ersten Spalte der Zeilen 40 bis 42 einzutragen. Es kann entwe-
der ein (bestimmter) „Zinssatz %” oder „% -Punkte über Basiszins-
satz” verlangt werden (bei einem Anspruch aus Scheck oder Wech-
sel höchstens 2 % über dem Basiszinssatz). 

Beispiel 11 - laufende Zinsen: Zinsstaffel - (Zeilen 40 – 42) 
 
Wenn für eine Hauptforderung oder einen Teil davon unterschiedli-
che Zinssätze geltend gemacht werden sollen, ist für jeden Zinssatz 
die Zeilennummer der betreffenden Hauptforderung zu wiederholen. 

Die Datumsangaben dürfen sich nicht überschneiden. Werden mehr 
als 3 Zinszeilen benötigt, ist ein Ergänzungsblatt (siehe Seite 19) 
erforderlich. 

Beispiel 12 - Ausgerechnete Zinsen - (Zeile 43) 
 

In der Zeile 43 des Antragsformulars können Zinsen auch für ver-
schiedene Zeiträume, verschiedene Hauptforderungen und unter-
schiedliche Zinssätze ausgerechnet werden. 

Bei der Berechnung ist zu beachten, dass sich die Datumsangaben 
der laufenden Zinsen (Zeilen 40 bis 42) nicht mit denen der ausge-
rechneten Zinsen überschneiden dürfen. 
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f) Anspruch aus Verbraucherdarlehensvertrag (§§ 491 ff. – 509 
BGB) 

Beispiel 13 (siehe nebenstehendes Muster) 
 
In der Zeile 50 muss sich der Kreditgeber - bei abgetretenem An-
spruch ggf. der Zessionar - erklären. Einzutragen sind die Zeilen-
nummer der Hauptforderung, der nach §§ 492 Abs. 2 BGB anzuge-
bende effektive Jahreszins und das Datum des Vertrages. Bei For-
derungen aus Leasing/Mietkauf (Katalognummer 15) sind - im Falle 
des Vorliegens der Voraussetzungen für die Anwendung der 
§§ 491 ff. BGB - nur die Zeilennummer der Hauptforderung und das 
Datum des Vertrages anzugeben. Im Falle eines Überziehungskre-
dites im Sinne von § 504 BGB (Katalognummer 36) genügt die An-
gabe der Zeilennummer der Hauptforderung. 
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Darstellung im Mahnbescheid 

I.  Hauptforderung: 
    Darlehensrückzahlung 
    gem. SCHREIBEN - 876-411 vom 10.10.18       ****10.000,00 EUR 
         Anspruch aus Vertrag vom 01.02.16, für 
         den das VerbrKrG / die §§ 491 ff BGB gelten; 
         effektiver/anfänglich eff. Jahreszins 
         11,250 % 
 
II. Verfahrenskosten (Streitwert 10.000,00 EUR) 
       1. Gerichtskosten:    
          Gebühr (§§ 3, 34, Nr. 1100 KV GKG)    *******120,50 EUR 
 
III.Zinsen: 
 
    vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen: 
    vom 09.03.18 bis 10.11.18                   *******500,00 EUR 
                                               ------------------ 
                            SUMME:             *****10.620,50 EUR 
 
    hinzu kommen laufende Zinsen: 
    Jahreszinsen von *5,000 Prozentpunkten     
    über dem jeweils gültigen Basiszinssatz aus 
    ****10.000,00 EUR seit dem 11.11.18 
    sowie Verzugsentschädigung für Zinsen 
    *4,000 % Jahreszinsen aus *******500,00 EUR 
    seit dem 11.11.18.  
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g) Prozessbevollmächtigter/Geschäftszeichen 

Beispiel 14 (siehe nebenstehendes Muster, Zeilen 46 – 49 u. 51) 

 Hinweis: Rechtsanwälte und registrierte Inkasso-
dienstleister dürfen Anträge auf Erlass eines Mahnbe-
scheids nur in maschinell bearbeitbarer Form stellen. 

 

• Bankverbindung (Zeile 49): 
Der Antragsteller, der nicht durch einen Prozessbevollmächtigten 
vertreten wird, kann hier seine Bankverbindung angeben (Zeile 
49), sie wird dann, als Information für den Antragsgegner, auf den 
Bescheiden dargestellt, siehe Beispiel unten.  

Sie muss, auch im nationalen Zahlungsverkehr, im internationalen 
Format mit IBAN- und BIC-Nummer angegeben werden.  

• Geschäftszeichen: 
In Zeile 51 des Antrags kann der Antragsteller/Prozess-
bevollmächtigte sein eigenes Geschäftszeichen eintragen. Es 
stehen hierfür 35 Schreibstellen zur Verfügung. Das 
Geschäftszeichen wird auf allen Schriftstücken des Gerichts 
angegeben und auch dem Antragsgegner mitgeteilt. 
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h) Maximalangaben für die maschinelle Bearbeitung 

a) Antragsinformation 

Die maschinelle Bearbeitung der Mahnsachen wird derzeit noch in 
vier Bereichen begrenzt durch die Speicherkapazität bei Gericht.   

Diese vier genannten Bereiche sind unten aufgezählt, die darin ge-
nannten Angaben können maschinell bearbeitet werden: 

6 Gesetzliche Vertreter je Antragsteller 
6 gesetzlichen Vertreter je Antragsgegner 
1 Prozessbevollmächtigter des Antragstellers (Eine Kanzlei mit 

mehreren Anwälten gilt als ein Prozessbevollmächtigter) 
1 Geschäftszeichen des Antragstellers/Prozessbevollmächtigten 
 
Werden bei der Antragstellung diese Maximalangaben überschrit-
ten, muss das Verfahren bei Gericht manuell bearbeitet werden, was 
zu einer längeren Bearbeitungszeit führen kann. 

Für die Darstellung im Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids ein-
schließlich des/der erforderlichen Ergänzungsblattes/-blätter wird 
auf Seite 18 verwiesen. 

b) Schreibstellen (einschließlich Leerstellen und Satzzeichen) für 
den MB-Antrag, s. folgende Seite 

Die weißen Ausfüllfelder des Antrags sind nur für eine einzeilige Be-
schriftung (keine Sparschrift) ausgelegt. 

- Zu Zeilen 32 - 34: 
Angabe von zwei Kat.Nrn. in einem Feld möglich, z.B. 11, 43 
 

- Zu Zeilen 40 - 42, 50: 
Bezugnahme auf mehrere Zeilen möglich, z.B. 32, 33 oder 
32-34 

Achtung: Daten außerhalb der vorgesehenen Ausfüllfelder können 
wegen der maschinellen Beleglesung von Anträgen verloren gehen! 
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Anhang 
 Gebührentabelle für Gerichtskosten, § 34 GKG 

Stand: 01.01.2021 

Streitwert  
bis... 

volle  
Gebühr 

½ * 
 Gebühr 

 Streitwert 
 bis... 

volle  
Gebühr 

1/2 
 Gebühr 

500,00 €  38,00 € * 36,00 €          95.000,00 €  997,00 € 498,50 € 
 1.000,00 €  58,00 € * 36,00 €   110.000,00 €  1.129,00 € 564,50 € 
1.500,00 €  78,00 € 39,00 €    125.000,00 €  1.261,00 € 630,50 € 

  2.000,00 €  98,00 € 49,00 € 

 

  140.000,00 €  1.393,00 € 696,50 € 
  3.000,00 €  119,00 € 59,50 €   155.000,00 €  1.525,00 € 762,50 € 
4.000,00 €  140,00 € 70,00 €   170.000,00 €  1.657,00 € 828,50 € 

  5.000,00 €  161,00 € 80,50 €   185.000,00 €  1.789,00 € 894,50 € 
  6.000,00 €  182,00 € 91,00 €   200.000,00 €  1.921,00 € 960,50 € 
  7.000,00 €  203,00 € 101,50 €  230.000,00 € 2.119,00 € 1.059,50 € 
  8.000,00 €  224,00 € 112,00 €   260.000,00 €  2.317,00 € 1.158,50 € 
  9.000,00 €  245,00 € 122,50 €   290.000,00 €  2.515,00 € 1.257,50 € 

  10.000,00 €  266,00 € 133,00 €   320.000,00 €  2.713,00 € 1.356,50 € 
 13.000,00 €  295,00 € 147,50 €   350.000,00 €  2.911,00 € 1.455,50 € 
16.000,00 €  324,00 € 162,00 €  380.000,00 € 3.109,00 € 1.554,50 € 

 19.000,00 €  353,00 € 176,50 €  410.000,00 € 3.307,00 € 1.653,50 € 
  22.000,00 €  382,00 € 191,00 €  440.000,00 € 3.505,00 € 1.752,50 € 

25.000,00 €  411,00 € 205,50 €  470.000,00 € 3.703,00 € 1.851,50 € 
30.000,00 €  449,00 € 224,50 €  500.000,00 € 3.901,00 € 1.950,50 € 
35.000,00 €  487,00 € 243,50 €     

   40.000,00 €  525,00 € 262,50 €   

Unter www.mahngerichte.de (Verfahrenshilfen) 
finden Sie einen Kostenrechner, mit dem Sie die 
anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten be-
rechnen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   45.000,00 €  563,00 € 281,50 €  
   50.000,00 €  601,00 € 300,50 €  
   65.000,00 €  733,00 € 366,50 €  
   80.000,00 €  865,00 € 432,50 €  

 
Bei Streitwerten über 500.000,-- EUR erhöht sich die volle Gebühr für je-
den angefangenen Betrag von weiteren 50.000,-- EUR um 198,-- EUR, 
die 1/2 Gebühr um 99,-- EUR. Der Streitwert beträgt im Regelfall höchs-
tens 30 Mio. EUR (§ 39 Abs. 2 GKG).  

* Für das Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 
wird eine halbe Gebühr erhoben; gem. Nr. 1100 KV GKG beträgt die 
Mindestgebühr für das Mahnverfahren 36,00 EUR. 

Die Gebühr für das Prozessverfahren (streitiges Verfahren) beträgt 3,0 der 
obengenannten vollen Gebühr; die Gebühr des Mahnverfahrens wird dem 
Streitwert entsprechend angerechnet. 

1 
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Anhang 2 
 Erweiterter Hauptforderungs-Katalog 

Die Hinweise in Klammern bitte unbedingt beachten. 
Bezeichnung Kata-

log-Nr. 
 Bezeichnung Kata-

log-Nr. 
     
Anzeigen in Zeitungen u. a.  1  Rechtsanwalts-/Rechtsbeistandshonorar 24 
Ärztliche oder zahnärztliche Leistung 2  Reisevertrag 75 
   Rentenrückstände 25 
Beiträge zur privaten Pflegeversicherung  95  Reparaturleistung 26 

(Zuständigkeit des Sozialgerichts für das   Rückgriff aus Bürgschaft oder Garantie 80 
streitige Verfahren)   Rückgriff aus Versicherungsvertrag wegen Unfall/Vorfall  27 

Bürgschaft  (siehe auch Rückgriff aus Bürgschaft /Garantie) 3  Rückzahlung aus grundpfandrechtlich gesichertem Kredit- 72 
     Vertrag/gleichgestelltem Darlehen nach Bausparkassenges.  
Darlehensrückzahlung 4    
Dienstleistungsvertrag 5  Schadenersatz aus               - Vertrag 28 

(Keine Ansprüche aus Arbeitsvertrag -   (Die Vertragsart ist im Formular Zeile 35  
Zuständigkeit des Arbeitsgerichts)   rechte Hälfte einzutragen.)  

   Schadenersatz aus Unfall/Vorfall 29 
Entschädigung des Sortenschutzinhabers für Nachbau  81  Scheck/Wechsel  30 
   (Fügen Sie bitte keine Scheck-/Wechselabschrift bei)  
Frachtkosten 6  Scheck-/Wechselprovision (1/3%) 31 
   Scheck-/Wechselunkosten - Spesen/Protest - 32 
Geschäftsbesorgung durch Selbständige 7  Schuldanerkenntnis 33 

(z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater)   Speditionskosten 34 
Güterrechtlicher Ausgleichsanspruch bei Beendigung des  85  Säumniszuschlag für Prämienrückstand gem. § 193 Abs. 6  84 
Güterstandes      VVG  
   Sonstiger familienrechtlicher Anspruch nach § § 112 Ziff. 3  86 
Handelsvertreterprovision (Rückzahlung) 54     FamFG  
Handwerkerleistung  8    
Hausgeld (siehe Wohngeld)   Telekommunikationsleistungen  76 
Heimunterbringung  9  Tierärztliche Leistung  78 
Hotelkosten (z. B. Übernachtung, Verzehr, Getränke) 10  Tilgungs-/Zinsraten 35 
     
Inkassogelder (kassierte und nicht abgeführte) 55  Überziehung des Bankkontos 36 
      (Konto-Nr. in Zeile 32 - 34 in der 3. Spalte angeben)  
Kaufvertrag 11  Ungerechtfertigte Bereicherung  37 
Kindertagesstättenbeitrag (Zeitraum von - bis angeben) 70  Unterhaltsrückstände 38 
Kontokorrentabrechnung 12  Urheberrechtl. geschützte Werke 56 
Krankenhauskosten - Pflege/Behandlung - 13     (unerlaubte Nutzung)  
    (siehe auch Wahlleistung)   Urheberrecht: gesetzl. Vergütungsanspruch § 27 UrhG  57 
Krankentransportkosten 77  Urheberrechtl. Nutzungsrechte 58 
Kreditkartenvertrag 74  (fällige Pauschale aus Vertrag)  
Kreditvertrag - Rückzahlung aus … (siehe Rückzahlung aus )      

   Vergleich, außergerichtlicher  39 
Lagerkosten 14  Vermittlungs-/Maklerprovision  40 
Leasing/Mietkauf 15     (nicht aus Ehemaklervertrag)   
Lehrgangs-/Unterrichtskosten 16  Verpflegungskosten  79 
   Versicherungsprämie/-beitrag (ohne Beiträge zur privaten  41 
Maklerprovision (siehe Vermittlungsprovision)      Pflegeversicherung, vgl. Nr. 95)  
Miete für Geschäftsraum einschl. Nebenkosten  17  Versorgungsleistung - Strom, Wasser, Gas, Wärme - 42 
    (PLZ und Ort des Geschäftsraumes sind im Formular      (Abn./Zähler-Nr. in Zeile 32 - 34 der 3. Spalte eintragen.)  

  in Zeile 35 einzutragen).   Versorgungsleistung gem. (Angabe) 60 
Miete für Kraftfahrzeug 18  Verzugsschaden (nicht anrechenbare Rechtsanwalts- 71 
Miete für Wohnraum einschl. Nebenkosten  19     kosten aus vorgerichtlicher Tätigkeit)   

(PLZ und Ort der Wohnung sind im Formular Zeile 35   Verzugszinsen (siehe Zinsrückstände)  
einzutragen. Wollen Sie die Nebenkosten getrennt      
geltend machen, siehe Katalog-Nr. 20.)   Wahlleistungen bei stationärer Behandlung  61 

Mietnebenkosten - auch Renovierungskosten - 20  (Art der Wahll. in Zeile 32-34 in der 2. Spalte eintragen.)   
(nur für Wohnraum; falls keine Miete geltend   Warenlieferung-en  43 
gemacht wird, sind PLZ und Ort der Wohnung im    Wechsel (siehe Scheck)  
Formular Zeile 35 einzutragen   Werkvertrag/Werklieferungsvertrag 44 

Miete (sonstige) 21  Wohngeld/Hausgeld für Wohnungseigentümergemeinschaft  90 
Mitgliedsbeitrag 22     (PLZ und Ort des Wohnungseigentums  
      sind im Formular in Zeile 35 einzutragen.)  
Pacht  23    
Provision (siehe Handelsvertreterprovision/   Zahnärztliche Leistung (siehe Ärztliche L.)  

Vermittlungsprovision)   Zeitungs-/Zeitschriftenbezug 45 
Pflegeversicherung (siehe Beiträge zur privaten   Zinsrückstände/Verzugszinsen  46 

Pflegeversicherung)   (Gilt nur für Zinsen, bei denen die zugrundeliegende Forde-   
Prämienrückstand für Krankheitskostenversicherung gem.  83  rung nicht gleichzeitig geltend gemacht wird.  

§ 193 Abs. 6 VVG      Zinsen in diesen Fällen nicht in Zeile 40 - 43   
Prämienzuschlag für Krankheitskostenversicherung wegen  82     bezeichnen.)  

Nichtversicherung gemäß § 193 Abs. 4 VVG     
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Anhang 3 
 Verfahrensablauf maschinelles Mahnverfahren 

(vereinfachte Darstellung) 

  Antrag auf Erlass eines  
  Mahnbescheids  
     
     
    (bei Fehlern) 
    Monierungsschreiben mit 
    vorbereiteter Antwort 
     
  (wenn keine Antragsfehler)   
  Erlass Mahnbescheid   
     
     
     
  Mahnbescheid mit   
  Widerspruchsformular   
     
     
     
     
  zur Zustellung mit  Kostenrechnung an 
  Postzustellungsurkunde  Antragsteller 
     
     
     
    (wenn nicht zugestellt) 

Widerspruch  Zustellungsnachricht mit  Nichtzustellungsnachricht  mit 
  Antrag auf Erlass eines  Neuzustellungsantrag 
  Vollstreckungsbescheids  Mahnbescheid 
     
     
     

Widerspruchsnachricht    (bei Fehlern) 
an Antragsteller    Monierungsschreiben mit 

    vorbereiteter Antwort 
  (wenn kein Widerspruch)   
  Erlass   
  Vollstreckungsbescheid   
     
     
     
  (bei Amtszustellung)  (bei Selbstzustellung) 
  Vollstreckungsbescheid zur  Übersendung VB-Ausfertigungen 
  Zustellung  an Antragsteller 
     

Einspruch     
     
    (wenn nicht zugestellt) 

Abgabe an Prozessgericht  Übersendung vollstreckbare  Nichtzustellungsnachricht mit 
(Aktenausdruck)  Vollstreckungsbescheids-  Neuzustellungsantrag 

Nachricht an Parteien  Ausfertigung an Antragsteller  Vollstreckungsbescheid 
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Anhang 4 
 Übersicht: Stand der maschinellen Bearbeitung in den 

Bundesländern und Gerichtsanschriften zum 1.1.2021 

Bundesland maschinelle Bear-
beitung 
zugelassen für 

Zugelassene 
Einreichungsart *  

zuständiges 
Amtsgericht 

Telefonnr. / 
Telefaxnr. 

     

Baden-Württem-
berg 

gesamtes Land Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 

Stuttgart - Mahngericht - 
70154 Stuttgart 

0711/921-3567 
0711/921-3400 

     
     

Bayern gesamtes Land 
 

Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 

Coburg - Mahngericht - 
Heiligkreuzstraße 22 
96441 Coburg 

09561/878-5 
09561/878-6666 

     
     

Berlin und  
Brandenburg 

jeweils gesamtes Land   
 
 
 
Auslandssachen 
(§ 689 Abs. 2 S. 2 ZPO) 

Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 

Wedding – Zentrales Mahnge-
richt Berlin-Brandenburg – 
13343 Berlin 
 
Amtsgerichts Wedding  in  
13343 Berlin** 

030/90156-0 
030/90156-203 / 
233 / 402 

     
     

Bremen gesamtes Land  Formulare, Internet,  
online-Mahnantrag 

Bremen - Mahnabteilung - 
28184  Bremen 

0421/3616115 
0421/4964851 

     
     

Hamburg und 
Mecklenburg-Vor-
pommern 

jeweils gesamtes Land  
Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag, 

Hamburg Altona – Gemeinsa-
mes Mahngericht der Länder 
Hamburg und Mecklenburg-
Vorpommern - 
22765 Hamburg 

040/42811-1462 
                 -1580 
040/42811-2758 

     
     

Hessen gesamtes Land Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 

Hünfeld - Mahnabteilung - 
36084 Hünfeld 

06652/600-01 
06652/600-222 

     
     

Niedersachsen  gesamtes Land Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag  

Uelzen - Zentrales Mahngericht  
Postfach 1363 
29503 Uelzen 

0581/8851-1 
0581/8851-2532 

     

Nordrhein-West-
falen 

OLG-Bezirke Hamm, 
Düsseldorf 
 
OLG-Bezirk Köln 
 

Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 
 

Hagen - Mahnabteilung - 
58081 Hagen 
 
Euskirchen -Mahnabteilung - 
53878 Euskirchen 

02331/967-631 
02331/967-700 
 
02251/951-0 
02251/951-2900 

     
     

Rheinland-Pfalz 
und Saarland 

jeweils gesamtes Land 
Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag  
 

Gemeinsames Mahngericht der 
Länder Rheinland-Pfalz und 
Saarland  
56723 Mayen 

02651/403-0 
02651/403-100 

     
     

Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und 
Thüringen 

jeweils gesamtes Land Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 
 

Aschersleben, Gemeinsames 
Mahngericht der Länder Sach-
sen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen 
Lehrter Str. 15 
39418 Staßfurt 

03925/876-0  
03925/876-252 

     
     

Schleswig-Hol-
stein 

gesamtes Land  
Formulare, Internet, on-
line-Mahnantrag 

Schleswig –Zentrales Mahnge-
richt - 
Postfach 1170 
24821 Schleswig 

04621/815-0 
04621/815-333 

 

* Formulare: Für die maschinelle Bearbeitung;  
die Erstellung des MB-Antrags ist auch über das Internet möglich (online-Mahnantrag s. Seite 17). 

 Internet Datenaustausch  über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach EGVP; Verwendung von 
Chipkarten, digitale Signatur nach dem Signaturgesetz oder sichere Übermittlungswege (beA, beN, 
beBPo, DE-Mail, usw).   

 online-
Mahnantrag: 

Antragstellung über das Internet  (www.online-mahnantrag.de) zum Druck auf weißes Papier (Barcode) 
oder zur Datenübermittlung (Chipkarte und digitale Signatur oder sichere Übermittlungswege oder eID).  

** Zuständig, wenn der Antragsteller im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Seit dem 12.12.2008 müssen diese 
Anträge ausschließlich an Amtsgericht Wedding in 13343 Berlin gerichtet werden. 
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Anhang 5 
 Internetadressen der Landesjustizverwaltungen und 

Mahngerichte  

Internetadressen der Landesjustizverwaltungen / Mahngerichte s. a. unter 
www.mahngerichte.de (gemeinsames Portal der Mahngerichte der Bun-
desländer). 

Alle angegebenen Internetseiten bieten einen Pfad zum Online-Mahnan-
trag der ggfls. über die Suche auf den angegebenen Seiten ermittelt wer-
den kann. Den einfacheren Einstieg bietet aber in aller Regel die Direkt-
wahl der Seite www.online-mahnantrag.de.  

 Internetportal Justiz 
oder Serviceportal 

Homepage Mahngericht 

Baden-Württem-
berg 

www.justiz-bw.de 
www.service-bw.de 

www.amtsgericht-stuttgart.de  Mahnverfah-
ren 

Bayern www.justiz.bayern.de   www.justiz.bayern.de/gericht/ag/co-zema/ 

Berlin und  
Brandenburg 

www.berlin.de/justiz 
www.mdj.brandenburg.de 

www.berlin.de/ag-wedding 

Bremen www.bremen.de www.amtsgericht.bremen.de 

Hamburg und 
Mecklenburg-
Vorpommern 

www.hamburg.de/justiz 
www.mv-justiz.de 

www.justiz.hamburg.de/mahnsachen 

Hessen www.justizministerium.hessen.de www.ag-huenfeld.justiz.hessen.de 
Niedersachsen www.mj.niedersachsen.de www.amtsgericht-uelzen.niedersachsen.de 
Nordrhein-West-
falen 

www.justiz.nrw.de AG Euskirchen: www.ag-euskirchen.nrw.de 
AG Hagen:         www.ag-hagen.nrw.de 

Rheinland-Pfalz 
und Saarland 

www.jm.rlp.de 
www.saarland.de/justiz.htm 

www.agmy.justiz.rlp.de 

Sachsen,  Sach-
sen-Anhalt, Thü-
ringen 

www.mj.sachsen-anhalt.de 
www.justiz.sachsen.de 
www.thueringen.de/justiz 

www.ag-asl.sachsen-anhalt.de/gemeinsames-
mahngericht/ 

Schleswig-Hol-
stein 

www.schleswig-holstein.de/justiz www.mahngericht.schleswig-holstein.de 

 

Hinweis:  
Die hier angegebenen Internetadressen geben den Stand bei Druckle-
gung wieder. Änderungen erfragen Sie bitte bei den in Anhang 4 angege-
benen Amtsgerichten. 
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